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 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hö-
ren Sie das allfällige Tonband bis zum 
Schluss ab. Falls Ihr Hausarzt oder der 
Arzt eigener Wahl nicht erreichbar ist, 
können Sie sich an den Notfallarzt 
Ihrer Region wenden.
Belp und Umgebung:
Ärztenotfallnummer der Region Belp 
und Umgebung 0900 57 67 47 (med-
phone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland:
Falls der Arzt eigener Wahl nicht erreichbar 
ist, steht Ihnen der Notfallarzt über Telefon 
0900 57 67 47 zur Verfügung 
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 
Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 
Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rümligen.
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: 
Einzugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 
Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-
achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: 
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47 
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: 
Einzugsgebiet der Praxen in Rubigen, 
Münsingen, Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: 
Notfallarzt, Telefon 0900 57 67 47
(kostet Fr. 3.23 pro Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144
Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-
den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-
fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 
jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp
Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 
Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Diese ist nur in wirklichen Notfällen zu 
beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 
(auch unter seiner Privatnummer) nicht 
er reicht werden konnte, erfahren Sie die 
Nummer des Notfallzahnarztes über fol-
gende Telefonnummer: 058 636 00 00
(Spital Thun). Notfallzahnarzt, welcher 
über das Spital Thun erreichbar ist, nur 
für die Gemeinden Kirchdorf, Kirchent-
hurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen und 
Riggisberg zuständig ist. Notfälle aus den 
übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-
falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 
(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Tiefbauamt des Kantons Bern

Öffentliche Bekanntmachung: Rechts-
kräftiger Strassenplan Kantonsstrasse
Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirekti-
on des Kantons Bern hat den folgenden 
Strassenplan gemäss Artikel 32 des Stras-
sengesetzes erlassen. Der Strassenplan ist 
mittlerweile rechtskräftig. Das Strassen-
plandossier kann während der Auflagefrist 
von jedermann zur Information eingesehen 
werden. Einsprachen und Beschwerden 
sind nicht mehr möglich.
Kantonsstrasse Nr.: 183, Fribourg-Schwar-
zenburg-Kirchenthurnen
Gemeinde: Riggisberg
Vorhaben: 10223 / Gehweg Grabenstrasse 
Riggisberg
Erlass am: 22. Februar 2019
Auflagestelle: Gemeindeverwaltung Rig-
gisberg, Vordere Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflagedauer: 25. April bis 30. Mai 2019
Die genehmigten Unterlagen können von 
der Bevölkerung bei Interesse eingesehen 
werden.

Bern, 15. April 2019
Oberingenieurkreis ll

Tiefbauamt des Kantons Bern

STRASSENVERKEHR
2073-18; Verkehrsbeschränkungs-Ver-
fügung
Das Tiefbauamt des Kantons Bern, ge-
stützt auf Art. 3 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 
2, gegebenen-falls auch Art. 32 Abs. 3 
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. 
Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) sowie 
Art. 43 Abs. 1 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1)
v e r f ü g t :
Verwaltungskreis Bern-Mittelland
Gemeinde Riggisberg
Aufhebung
Die mit Verkehrsbeschränkungs-Verfü-
gung Nr. 38/75 vom 18. März 1975 erlas-
sene Höchst-geschwindigkeit 60 km/h, auf 
der Teilstrecke der Staatsstrasse Riggis-
berg - Gurnigel (Kantonsstrasse Nr. 230.1 
Riggisberg – Gurnigel – Gantrisch) im Ge-
biet von Oberplötsch, wird aufgehoben.
Es gilt neu die allgemeine Innerortshöchst-
geschwindigkeit von 50 km/h Generell.
Grund der Massnahme
Der Artikel 22 Absatz 3 der Signalisations-
verordnung SSV kann im Bereich Plötsch 
angewendet werden. Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und Schutz bestimmter 
Strassenbenützer. Der Artikel 108 Absatz 
2 Buchstabe b SSV ist erfüllt.
Diese Verfügung tritt nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Kantons Bern, im 
Anzeiger des betreffenden Amtsbezirkes 
sowie nach dem Aufstellen, Auswechseln 
oder Entfernen der Signale in Kraft.
Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit 
der ersten Veröffentlichung mit Beschwer-
de bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedi-
rektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 
11, 3011 Bern, angefochten werden. Die 
Beschwerde ist in 2 Exemplaren einzurei-
chen und hat einen Antrag, die Angabe 
von Tatsachen und Beweismitteln, eine 
Begründung sowie eine rechtsgültige Un-
terschrift zu enthalten. Die angefochtene 
Verfügung und greifbare Beweismittel sind 
beizulegen. 

Oberingenieurkreis II

Marti Schreinerei
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ALLGEMEINE
PUBLIKATIONEN

Gemeindeverband ARA
Gürbetal, Kaufdorf

Delegiertenversammlung: Dienstag, 
14. Mai 2019, 20.00 Uhr
Ort: Restaurant Höfli Seftigen
Traktanden
1.  Protokoll 02.2018 – DV vom 20.09.2018

- Genehmigung
2. Jahresrechnung 2018

2.1 Betriebskosten 2018 
- Genehmigung

2.2  Nachkredite 2018
- Kenntnisnahme

2.3 Investitionsrechnung 2018
- Kenntnisnahme

2.4  Abrechnung Rahmenkredit Werter-
halt 2018
- Kenntnisnahme

3.  Jahresbericht 2018 Präsident Ge-
schäftsleitung
- Genehmigung

4. Wahlen
4.1 Wahl: Präsident der Delegierten-
versammlung

5. Elimination von Microverunreinigungen
6. Verschiedenes

6.1  Kostenverteiler/ Fremdwassermes-
sung 

Die Versammlung ist öffentlich.
Die Geschäftsleitung

GEMEINDEN

 BELP

Burgergemeinde Belp
Ordentliche Versammlung der Burger-
gemeinde Belp, Samstag, 11. Mai 2019, 
14 Uhr, Forsthaus Weierboden
Traktanden:
1.  Protokoll der ordentlichen Burgerge-

meindeversammlung vom 15. Dezem-
ber 2018 – Kenntnisnahme der Geneh-
migung durch Burgerrat

2.  Wahl von Mercédès Bachmann-Guillet 
als neue Sekretärin

3.  Jahresrechnung 2018 – Genehmigung 
und Kenntnisnahme Revisionsbericht

4.  Datenschutzbericht – Berichterstattung 
Rechnungsprüfungskommission

5.  Entschädigungs- / Spesen- und Gebüh-
renregulativ – Ansätze 2020/2021 – Ge-
nehmigung

6.  Wahl von Konstantin Hitz als neuer Bur-
gergemeindeförster ab 1. Januar 2020

7.  Anpassung der bewilligten Stellenpro-
zente Försterin / Förster und Forstwar-
tin / Forstwart  /Anhang II des Organisa-
tionsreglementes – Genehmigung

8.  Reglement über die Aufnahme in das 
Burgerrecht der Burgergemeinde 
Belp – Genehmigung

9.  Waldparzelle Kehrsatz-GB Nr. 34 – Be-
ratung und Genehmigung Kauf

10.  Verschiedenes
Amtliche Publikation, Protokollaufla-
ge / Einsichtnahme und Rechtsmittel-
belehrung
Amtliche Publikation
Die amtliche Publikation der Burgerge-
meindeversammlung erfolgt am Donners-
tag, 4. April und 25. April 2019, im Anzeiger 
Gürbetal – Längenberg – Schwarzenbur-
gerland.

040925J

046842J

www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Ruth Maria Gnägi, Münsingen

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.

04
82

74
J

 Kachelöfen
 Sitzöfen
 Cheminéebau
 Herde antik & rustikal
 Cheminée- & Pizzaöfen

MEIN OFENBAUER
berät, plant und baut:

Thomas Peter
3635 Uebeschi

T 033 343 05 00
www.peterkeramik.ch
info@peterkeramik.ch

Neu: 
Ausstellungsraum  

in Wattenwil
3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch

Grosse Auswahl
an Schlafzimmer

049634J

049781J

Autogaragen & Carrosserie

IHR TOYOTA PARTNER IN DER REGION

Gan TCM Praxis Belp
(Akupunktur/chinesische Medizin) 

Rubigenstrasse 6, 3123 Belp
Tel. 031 711 33 11, www.gantcm.ch

Zusatzversicherungsanerkannt

Alle Schmerzen: 
– Rückenschmerzen  
– Halswirbelschmerzen  
– Lendenschmerzen 
– Beinschmerzen 
– Kopfschmerzen usw.

Schlaflosigkeit 
Depression 
Frauenkrankheiten

remund-holzbau.ch
3150 Schwarzenburg · 031 734 22 00

UNSER  
ERFOLGSREZEPT
Wir setzen auf Holz.

Reden Sie 
mit uns 
über Ihre 
Geldanlagen.

raiffeisen.ch/anlegen

Protokollauflage und Einsichtnahme
Das Protokoll der ordentlichen Burgerge-
meindeversammlung liegt vierzehn Tage 
nach der Versammlung vom 27. Mai bis 
zum 25. Juni 2019 (während dreissig Ta-
gen) im Sekretariat, Aeppenried 638, 
Belp, öffentlich zur Einsichtnahme auf. Die 
Einsichtnahme kann nach telefonischer 
Anmeldung bei Mercédès Bachmann, 
Telefon 031 819 48 39, jeweils am Diens-
tagabend von 18 bis 19.30 Uhr erfolgen.  
Wichtiger Hinweis: Das Protokoll wird auf 
Wunsch in schriftlicher Form zugestellt. 
Die Zustellung per E-Mail ist nicht möglich 
und eine Aufschaltung auf der Homepage 
erfolgt nicht!
Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Abfassung kann innerhalb 
der Auflagefrist schriftlich und begrün-
det beim Burgerrat der Burgergemeinde 
Belp, p. A. Kurt Brönnimann, Alpenweg 8, 
3123 Belp, Einsprache erhoben werden.
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann 
innert 30 Tagen beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Ostermundi-
gen, Beschwerde erhoben werden. Die 
Beschwerdefrist beginnt am Tag nach der 
Gemeindeversammlung. Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften ist sofort zu beanstanden (Art. 
49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). 
Wer rechtzeitige Rüge pflichtwidrig un-
terlassen hat, kann gegen Wahlen und 
Beschlüsse nachträglich nicht mehr Be-
schwerde führen.
Öffentliche Auflage: Reglement über 
die Aufnahme in das Burgerrecht der 
Burgergemeinde Belp und Änderung 
Anhang II «Personal» des Organisati-
onsreglements (OgR) der Burgerge-
meinde Belp
Das Reglement und der Anhang II des 
OgR liegen während 30 Tagen, vom 
11. April bis 10. Mai 2019, im Sekretariat, 
Aeppenried 638, Belp, öffentlich zur Ein-
sichtnahme auf. Die Einsichtnahme kann 
gegen vorherige telefonische Anmeldung 
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bei Mercédès Bachmann, Telefon 031 819 
48 39, jeweils am Dienstagabend von 18 
bis 19.30 Uhr, erfolgen. Das Reglement 
und der Anhang II des OgR werden auf 
Wunsch in schriftlicher Form per Post 
zugestellt. Es erfolgt kein Versand per 
E-Mail und auch keine Aufschaltung auf 
der Homepage. Auskünfte / Erläuterungen 
zum Reglement und des Anhang II des 
OgR erteilt Ihnen gerne der Präsident, Kurt 
Brönnimann, unter Telefon 079 300 20 58.
 Der Burgerrat

Jahrmarkt, Verkehrssperrung
Am Freitag, 3. Mai 2019, findet der dies-
jährige Belper Jahrmarkt statt.
Die folgenden Strassen werden, gestützt 
auf Art. 44 der Strassenverordnung (SV) 
vom 29. Oktober 2008, wie folgt für jegli-
chen Verkehr gesperrt:
–  Dorfstrasse, Abschnitt Bahnhof- bis Kä-

sereistrasse
–  Mittelstrasse, Abschnitt Kefigässli bis 

Dorfstrasse
Dauer: Freitag, 3. Mai 2019, 6 bis ca. 20 Uhr
Im Bereich der gesperrten Strassen ste-
hen keine Parkplätze zur Verfügung.
Privat und Firmenparkplätze der umlie-
genden Liegenschaften dürfen von Be-
suchern des Jahrmarkts nicht belegt 
werden.
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die unumgängliche Verkehrssperrung. 
Besten Dank. 
 Abteilung Bau Belp

 GERZENSEE

Gemeindeversammlung
Ordentliche Versammlung der Einwoh-
nergemeinde Gerzensee, Montag, 27. Mai 
2019, 20 Uhr, im Gemeindesaal Gerzen-
see
1.  Jahresrechnung 2018 

1.1.  Orientierung
1.2  Genehmigung der Jahresrechnung 

2018
1.3  Bericht zum Datenschutz

2.  Gemeindeverband Sekundarstufe 1 
Wichtrach 
Ersatz-Neubau Nord Schulanlage Hän-
gert, Wichtrach
Genehmigung Baukredit

3.  Wasserversorgung Gemeindever-
band Blattenheid WGB 
Genehmigung Wasserlieferungsver-
trag und Verpflichtungskredit

4.  Erneuerung der Quellableitung Vor-
dere Chlapf–Turmguet mit Erneue-
rungen Netzanschlussleitungen 
Turmguet 
Genehmigung Verpflichtungskredit

5.   Orientierungen
6.  Verschiedenes
Aktenauflage
Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 
30 Tage vor der Versammlung bei der Ge-
meindeverwaltung Gerzensee öffentlich 
auf.
Rechtspflege
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann 
innert 30 Tagen, bei Wahlen innert 10 
Tagen nach der Gemeindeversammlung 
schriftlich und begründet Gemeindebe-
schwerde beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, geführt werden. Die Verlet-
zung von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften sind an der Versammlung zu 
beanstanden.
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Gemeindebürgerinnen und 
-bürger (ab 18 Jahren), die seit mindestens 
3 Monaten Wohnsitz in Gerzensee be-
gründen, freundlich eingeladen. Jugend-
liche zwischen dem 14. und dem 18. Al-
tersjahr, die seit mindestens 3 Monaten in 
der Gemeinde Wohnsitz haben, können 
sich gestützt auf Art. 29 des Organisati-
onsreglementes der Einwohnergemeinde 
Gerzensee an der Gemeindeversamm-
lung zu traktandierten Geschäften äus-
sern und sind deshalb ebenfalls freundlich 
zur Versammlung eingeladen.
 3115 Gerzensee, 18. April 2019
 Der Gemeinderat

Sicherheitskurs der Humanitären Hilfe 
des Bundes
Am Mittwoch, 1. Mai 2019 (ca. 10 bis 
17 Uhr), führt die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) erneut eine 
Feldübung durch. An diesem Kurs werden 
zukünftige MitarbeiterInnen der Humani-
tären Hilfe des Bundes im Umgang mit 
schwierigen Situationen geschult.

Zu diesem Zweck werden am erwähn-
ten Tag im Gebiet «Vorderer Chlapf» fünf 
Übungsposten im Wald eingerichtet. An 
den Posten werden SchauspielerInnen 
(zum Teil in Uniform und mit Schusswaf-
fen) die entsprechenden Situationen si-
mulieren. Jeder Posten wird durch Aus-
bildungsverantwortliche betreut. Zudem 
ist während des gesamten Kurses ein 
Übungsleiter im Gebiet präsent.
Für die Bevölkerung besteht kein Anlass 
zur Sorge. Es werden keine Schüsse ab-
gefeuert, wohl aber vereinzelt Maschinen-
gewehrgeräusche simuliert.
Der Parcours wird am Dienstagnachmit-
tag, 30. April 2019, ausgesteckt.

Öffnungszeiten der Bibliothek
Die neue Bibliothek an der Dorfstrasse 
14, 3115 Gerzensee, ist eingerichtet und 
für die Bevölkerung ab dem 29. April 2019 
geöffnet.
Bis zu den Sommerferien gelten folgende 
Öffnungszeiten:
Montag, 17–18 Uhr
Mittwoch, 10–11 Uhr
Während den Schulferien bleibt die Bib-
liothek geschlossen.
Bei Fragen erreichen Sie das Bibliotheks-
team während der Öffnungszeiten unter 
der Telefonnummer 031 782 01 26 oder 
per E-Mail an bibliothek@gerzensee.ch.
Am Montag, 27. Mai 2019, 18–19.45 Uhr 
findet ein «Tag der offenen Tür» statt. Nä-
here Informationen folgen.
Das Bibliotheksteam freut sich, die inter-
essierten Personen in den neuen Lokali-
täten begrüssen zu dürfen.

 Die Gemeindeverwaltung

 KAUFDORF

Weg- und Bachbegehung der
Baukommission
Die Mitglieder der Baukommission Kauf-
dorf werden zusammen mit dem Weg-
meister am Samstag, 27. April 2019, zwi-
schen 8.30 und 11.30 Uhr, in Kaufdorf 
die alljährliche Weg- und Bachbegehung 
durchführen. Dabei werden sie auch Pri-
vatgrundstücke betreten müssen, um die 
Situationen vor Ort besichtigen zu kön-
nen. 
Wir bitten Sie deshalb hiermit dafür um 
Ihre Erlaubnis und danken für Ihr Ver-
ständnis.

Baukommission Kaufdorf

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gemeinde: Kaufdorf
Gesuchsteller/Bauherrschaft: Götschi 
Patrick, Trümlerestrasse 19, 3126 Kauf-
dorf
Projektverfasser: Mösching Architektur 
AG, Bernstrasse 42, 3125 Toffen
Vorhaben: Erstellen eines Querfirsts 
auf der Westseite des best. Gebäudes. 
Anbringen eines Ventilators zur Raum-
kühlung im Bereich des Balkons auf der 
Nordseite.
Standort: Trümlerestrasse 19 
Parzellen Nr.: 332
Koordinaten: 1.187.294/2.604.481
Ausnahmen: Keine
Nutzungszone: Wohnzone W2
Schutzobjekt: Nein
Schutzzone: Keine
Gewässerschutzzone: übriger Bereich
Gewässerschutzmassnahmen: Bestehend
Auflage- und Einspracheort: Gemeinde-
verwaltung Kaufdorf
Auflage- und Einsprachefrist: 18. April bis 
20. Mai 2019
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist bei der 
Einsprachestelle einzureichen.

Wattenwil, 12. April 2019
RegioBV Westamt

 KIRCHDORF

Einwohnergemeinde Kirchdorf; 
Ordentliche Gemeindeversammlung
Donnerstag, 16. Mai 2019, 19.30 Uhr Dorf-
träff Kirchdorf
Traktanden
1.  Jahresrechnung 2018; Beschlussfas-

sung
2.  Abwassergebühren, Verzicht auf Grund-

gebühren 2019; Beschlussfassung
3.  Sekundarschulverband, Baukredit für 

einen Ersatz-Neubau der Sekundarstu-
fe 1 Wichtrach; Beschlussfassung

4.  Abrechnung Verpflichtungskredit Sa-
nierung Seeauslauf; Kenntnisnahme

5.  Abrechnung Verpflichtungskredit Keh-
richtsammelstelle Mühledorf; Kennt-
nisnahme

6.  Verschiedenes / Orientierungen
Aktenauflage
Die Unterlagen zu den Traktanden 1 und 
3 liegen 30 Tage vor der Versammlung 
bei der Gemeindeverwaltung öffentlich 
auf. Die Unterlagen können ebenfalls auf 
der Homepage der Einwohnergemeinde 
Kirchdorf, www.kirchdorf-be.ch einge-
sehen und heruntergeladen werden. Die 
Dorfpost mit detaillierten Informationen 
zu den Traktanden wird im April in alle 
Haushalte verschickt.
Teilnahme und Stimmrecht 
Alle Stimmberechtigten sind zur Ge-
meindeversammlung freundlich eingela-
den. Stimmberechtigt sind alle Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. 
Altersjahr erreicht haben und seit mindes-
tens 3 Monaten in Kirchdorf angemeldet 
sind.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann 
innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 
Tagen) nach der Versammlung schriftlich 
und begründet beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, Beschwerde 
geführt werden (Art. 63 ff. Verwaltungs-
rechtspflegegesetz). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschrif-
ten ist sofort zu beanstanden (Art. 49a 
Gemeindegesetz; Rügepflicht). Wer rech-
zeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und Beschlüs-
se nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen.
 Der Gemeinderat 

Strasse «Chrömeli» – Strassensper-
rung und Einbahnverkehr 
Infolge einer Veranstaltung wird am 
27. / 28. April 2019 auf der Strecke Käserei 
Noflen – Chrömeli – Dengel Seftigen in 
Fahrtrichtung Seftigen Einbahnverkehr 
eingerichtet. Die Zufahrt von Seftigen 
nach Noflen ist auf dieser Strecke für 
Autofahrer gesperrt. 
Die entsprechende Signalisation ist zu 
beachten. Der Zugang für die Anwohner 
bleibt gewährleistet.
Besten Dank für die Kenntnisnahme und 
das Verständnis.
 Gemeinderat Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Agnes Deriaz, Stockere 7, 
3116 Kirchdorf
Projektverfassende: dito Bauherrschaft
Bauvorhaben: Umnutzung Wohnung in 
Büroräume und eine Praxis ohne bauli-
che Massnahmen
Standort: Stockere 7, Kirchdorf, Parzelle 
Nr. 340/1
Zonen: Landwirtschaftszone; in der Nähe 
von erhaltenswerten Objekten; Gewäs-
serschutzbereich üB
Beanspruchte Ausnahme:  Bauen aus-
serhalb des Baugebietes (Art. 24 ff. RPG) 
in Verbindung mit Art. 39 RPV
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 20. Mai 
2019
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsak-
ten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).

Kirchdorf, 18. April 2019
Die Gemeinde-Baupolizeibehörde

Baupublikation
Bauherrschaft: Denise Fuss und Demian 
Blaser, Seegasse 14, 3116 Kirchdorf
Projektverfassende: dito Bauherrschaft

Bauvorhaben: Erstellen einer Schall-
schutzwand entlang der Thalgutstrasse
Standort: Seegasse 14, 3116 Kirchdorf, 
Parzelle Nr. 953/1
Zonen: Überbauungsordnung «Winkel-
matt»; Bauinventar: in der Nähe eines 
schützenswerten K-Objekts, Baugruppe D,
Ortsbilderhaltungsgebiet Kirchdorf; 
archäologisches Schutzgebiet; Gewäs-
serschutzbereich üB
Beantragte Ausnahmen: Erstellen einer 
Schallschutzwand in der Grünböschung 
(Art. 13 ÜO «Winkelmatt»,) Unterschrei-
tung Strassenabstand (Art. 80 SG)
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 20. Mai 
2019
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsansprüche sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist im Doppel bei der Ge-
meindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 18. April 2019
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde

Baupublikation
Bauherrschaft: Käsereigenossenschaft 
Kirchdorf, Dorf 46, 3116 Mühledorf
Projektverfassende: Roesti Meier Archi-
tektur GmbH, Wylerringstrasse 36, 3014 
Bern
Bauvorhaben: Erweiterung des Ladenlo-
kals der Käserei Kirchdorf mittels ostsei-
tigem Anbau
Standort: Dorfstrasse 20, 3116 Kirchdorf, 
Parzelle Nr. 64/1
Zonen: Mischzone M2; Bauinventar: 
schützenswertes K-Objekt, Baugruppe 
B, Ortsbilderhaltungsgebiet Kirchdorf; 
Strassenplan mit Baulinien Gebiet Dorf-
strasse; Gewässerschutzbereich üB
Beantragte Ausnahmen: 
–  Unterschreiten Baulinienabstand; Stras-

senplan mit Baulinien, Gebiet Dorfstrasse
–  Abweichen von der vorgeschriebenen 

Dachform und Dachneigung (Art. 414 
GBR)

Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschluss an Gemeindekanalisation
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 27. Mai 
2019
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsansprüche sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist im Doppel bei der Ge-
meindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 26. April 2019
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde

 LOHNSTORF

Einladung zur ordentlichen Schulge-
meindeversammlung
Montag, 27. Mai 2019, 19.30 Uhr, Schul-
haus (Pavillon)
Traktanden
1.  Protokoll o. Schulgemeindeversamm-

lung 26. November 2018 – Genehmigung
2.  Jahresrechnung 2018 – Genehmigung
3.  Liegenschaftsausschuss – Orientierung 

und Ausblick
4.  Schulleitung – Orientierung und Ausblick
5.  Tagesschule – Bericht und Ausblick
6.  Schulkommission – Informationen
7.  Verschiedenes
Die Unterlagen zu den Traktanden 1 und 
2 liegen 30 Tage vor der Schulgemeinde-
versammlung öffentlich zur Einsicht bei 
den Gemeindeverwaltungen Mühlethur-
nen und Lohnstorf auf. Eine Broschüre 
zur Jahresrechnung 2018 kann bei beiden 
Gemeindeverwaltungen bezogen werden 
und wird bei Bedarf an der Schulgemein-
deversammlung abgegeben. Ebenfalls ist 
diese auf den Websites der Schule und 
der Einwohnergemeinde Mühlethurnen
aufgeschaltet.

Schweizer Bürgerinnen und Schweizer 
Bürger, die in einer der Verbandsgemein-
den das Stimmrecht besitzen, sind stimm-
berechtigt. Gäste und Interessierte sind 
ebenfalls freundlich eingeladen. 
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begrün-
det beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63 ff. 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu be-
anstanden (Art. 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen 
Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen. 
 Die Schulkommission

Gemeindeverwaltung vom 8. Mai bis 
am 17. Mai 2019 geschlossen
Wegen Ferienabwesenheit der Gemein-
deschreiberin bleibt die Gemeindever-
waltung in der Zeit vom Mittwoch, 8. Mai 
bis am Freitag, 17. Mai 2019 geschlossen.
Ab Montag, 20. Mai 2019, gelten die nor-
malen Öffnungszeiten.
In dringenden Fällen können Sie sich an 
Dora Haslebacher, Gemeindepräsidentin, 
Tel. 031 809 47 91, wenden.
Besten Dank für das Verständnis.
 Gemeindeverwaltung Lohnstorf

 MÜHLETHURNEN

Einladung zur ordentlichen Schulge-
meindeversammlung
Montag, 27. Mai 2019, 19.30 Uhr, Schul-
haus (Pavillon)
Traktanden
1.  Protokoll o. Schulgemeindeversamm-

lung 26. November 2018 – Genehmigung
2.  Jahresrechnung 2018 – Genehmigung
3.  Liegenschaftsausschuss – Orientierung 

und Ausblick
4.  Schulleitung – Orientierung und Ausblick
5.  Tagesschule – Bericht und Ausblick
6.  Schulkommission – Informationen
7.  Verschiedenes
Die Unterlagen zu den Traktanden 1 und 
2 liegen 30 Tage vor der Schulgemeinde-
versammlung öffentlich zur Einsicht bei 
den Gemeindeverwaltungen Mühlethur-
nen und Lohnstorf auf. Eine Broschüre 
zur Jahresrechnung 2018 kann bei beiden 
Gemeindeverwaltungen bezogen werden 
und wird bei Bedarf an der Schulgemein-
deversammlung abgegeben. Ebenfalls ist 
diese auf den Websites der Schule und 
der Einwohnergemeinde Mühlethurnen 
aufgeschaltet.
Schweizer Bürgerinnen und Schweizer 
Bürger, die in einer der Verbandsgemein-
den das Stimmrecht besitzen, sind stimm-
berechtigt. Gäste und Interessierte sind 
ebenfalls freundlich eingeladen. 
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der 
Versammlung schriftlich und begrün-
det beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63 ff. 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu be-
anstanden (Art. 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen 
Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen. 
 Die Schulkommission

Ordentliche Gemeindeversammlung
Montag, 3. Juni 2019, 19.30 Uhr, Gasthof 
Adler
Traktanden:
1.  Kurzprotokoll vom 3. Dezember 2018
2.  Genehmigung Gemeinderechnung 2018
3.  Allmendsteg; Ersatz infolge Hochwas-

serschutzprojekt unteres Gürbetal – 
Genehmigung Verpflichtungskredit

4.   Mitteilungen und Verschiedenes
Ein Zusammenzug der Gemeinderech-
nung 2018 kann im Gemeindehaus be-
zogen werden und wird an der Versamm-
lung verteilt. 
Alle stimmberechtigten Schweizer Bürge-
rinnen und Bürger, die mehr als 3 Monate 
in der Gemeinde Wohnsitz haben, sind zur 
Gemeindeversammlung freundlich einge-
laden. Gäste können an der Versammlung 
gerne teilnehmen. 
Rechtsmittelbelehrung: 
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Versammlung schriftlich und begründet 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mit-
telland in Ostermundigen einzureichen 
(Art. 97 GG). An der Versammlung festge-
stellte Mängel an der Zuständigkeit oder 
im Verfahren sind sofort zu beanstanden 
(Art. 98 GG). Wird diese Rüge unterlassen, 
so kann später nur unter erschwerten Be-
dingungen auf eine Gemeindebeschwer-
de eingetreten werden.
 Der Gemeinderat

 NIEDERMUHLERN

Papiersammlungen 2019
Die Gemeinde Niedermuhlern führt im 
Kalenderjahr quartalsweise Papier- und 
Kartonsammlungen durch. Es sind noch 
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www.bankgantrisch.chSchwarzenburg · Guggisberg · Niederscherli · Albligen · Sangernboden

sympathisch anders

Eröffne für deine monatlichen Gutschriften ein
Jugend- und Ausbildungskonto* und profitiere

* das Lohn- und Zahlungskonto für Jugendliche bis zum 25. Altersjahr

Wir schenken dir

  CHF 50.00 aufs Konto 
nach Eingang der ersten Gutschrift 

  Gutschein für eine 10er Eintrittskarte 
«Sommerbadi nach Wahl» (max CHF 50.00)

  Bank Gantrisch Strandtuch

Zusätzlich erhältst du gratis eine Maestro-Karte, 
profitierst von kostenlosen Bancomat bezügen in der 
Schweiz, E-Banking und spesenfreier Kontoführung 
mit Vorzugszins.

Informationen und Bedingungen siehe 
www.bankgantrisch.ch

B l u m e n  H i r t e r

Blumen Hirter AG
Blumengeschäft und 
Gärtnerei

Dorfstrasse 44
3123 Belp
Tel.031 819 02 08

 

Saisonbeginn
Am Freitag, 26. und 
Samstag, 27. April
gewähren wir Ihnen auf unserem ganzen  
Warensortiment

10% Rabatt
bei Mitnahme und Barzahlung
(Rabatt nicht kumulierbar, ausgenommen von dieser Aktion 
sind alle Dienstleistungen und Geschenkgutscheine)

050042J

028000J

Jörg Wigger
Viehweidstrasse 73
3123 Belp
Tel. 031 819 32 85 / 079 602 37 20
storen-service.ch
info@storen-service.ch

Storen-Service
Rollladen
Lamellenstoren
Jalousien
Sonnenstoren
Neumontagen
Reparaturen

Pflanzenoase
Kummer
Top-Pflanzen
zu Top-Preisen
Immer gute Beratung!

Bambus 2 m ab Fr. 79.–

Zierapfel
Formgehölze

Lorbeer bis 3 m
Buchs bis 3 m
Magnolien bis 3 m
Rhododendron
Nadelgehölze bis 7 m

100 verschiedene
Japanische Ahorne

Hibiscus
Obst, Beeren
Heckenpflanzen
Blütenstauden
Oliven
Oleander
Formgehölze usw.

5625658Jap. Zwergahorn bis 2 m

www.pflanzenoase.ch
Pflanzenoase Kummer, Münsingen 
Äusserer Giessenweg 34

Steffisburg, Thunstrasse 41

Gutschein 
von Fr. 10.–

ab Kaufpreis Fr. 100.–

(1 Jahr gültig, nicht kumulierbar)

Frühlings-Aktionen
bis zu 30% Rabatt auf

Bambus, Palmen, Moorbeetpflanzen und 
Sträucher Grosse Bäume in Münsingen bis 70% Rabatt

Neu eingetroffen

Viele schöne Dekos 
aus Ton und Holz

Vasen, Töpfe und 
vieles mehr

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Telefon 
079 414 68 76

Kaufe Autos ab Platz
Alle Marken, Autos,  
Busse, Jeeps,  
Lieferwagen. 
Kilometer und Zustand egal. 
Barzahlung. 
Telefon 079 150 70 70

XZX

KO
T7

82
59

Schneider Gartenbau/
Tiefbau GmbH 
Reto Schneider

 Gartenbau   Tiefbau   Gärtnerei  
Rossgrabenstrasse 6
3089 Hinterfultigen 

079 347 82 94

www.gaertnereischneider.ch
info@gaertnereischneider.ch
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folgende Sammeldaten festgelegt:
Dienstag, 30. April 2019
Dienstag, 23. Juli 2019
Dienstag, 22. Oktober 2019
Das Altpapier ist gebündelt  bis 8 Uhr bei 
den Kehrichtsammelstellen bereitzustel-
len (keine gefüllten Kartonschachteln oder 
Papiertragtaschen). Altpapier in Säcken 
wird nicht abgeführt. Nicht in die Papier-
sammlung gehören: Plastik, Tetrapacks, 
Waschmittelboxen etc.
Bitte notieren Sie sich die Sammeldaten 
2019. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website www.niedermuhlern.ch.
 Der Gemeinderat

 RIGGISBERG

Strassensperrung
Wegen des Frühlingsmarktes sind das 
Ziebelegässli sowie der Dorfparkplatz am 
Freitag, 26. April 2019, den ganzen Tag 
gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat

Inkrafttreten Änderung diverser Erlasse 
Der Gemeinderat hat folgende Änderun-
gen beschlossen: 
–  Änderung Anhang II der Weisungen über 

die Benützung von Anlagen 
–  Änderung Artikel 11 der Weisungen über 

Zuschläge für Arbeit ausserhalb der or-
dentlichen Arbeitszeit 

–  Änderung Artikel 2 der Gebühren und 
Bussenordnung Feuerwehr Riggisberg

–  Aufhebung Anschlussgebühren- und 
Entschädigungsverordnung der Elekt-
rizitätsversorgung Riggisberg (EVR)

Die angepassten Erlasse stehen ab so-
fort auf unserer Homepage unter Online-
schalter – Reglemente zum Herunterladen 
bereit. 
 Der Gemeinderat 

Einweihung / Tag der offenen Tür Feu-
erwehrmagazin / Kinder- und Jugend-
fachstelle
Am Samstag, 4. Mai 2019, von 10.30 bis 
16 Uhr findet die Einweihung / Tag der of-
fenen Tür des Feuerwehrmagazins sowie 
der umgebauten Räumlichkeiten der Kin-
der- und Jugendfachstelle statt.
Deshalb kann es im Bereich Halbbach-
weg und Sandgrubenweg von 10.30 bis 
16 Uhr zu vermehrtem Personenverkehr 
kommen.
Wir bitten die Bevölkerung, die offiziell 
ausgeschilderten Parkplätze zu benutzen. 
Über eine rege Teilnahme freuen wir uns.
Gemeinderat und Feuerwehr Riggisberg

Wasserversorgung Längenberg Süd 
Informationsveranstaltung
Die Gemeinden Riggisberg, Rüeggisberg 
und Rümligen (Weiler Hasli und Hermiswil) 
planen eine gemeinsame Wasserversor-
gung. Im Juni 2019 sollen die Stimmbe-
rechtigten der drei Gemeinden über die 
Auslagerung der Wasserversorgung an 
den Gemeindeverband Wasserversor-
gung Längenberg Süd beschliessen.
Die drei Gemeinden laden zu einer öf-
fentlichen Informationsveranstaltung ein: 
Dienstag, 7. Mai 2019, 20 Uhr in der Turn-
halle Ziegelacker, Rüeggisberg.
Lassen Sie sich vor den Gemeindever-
sammlungen aus erster Hand über den 
Zusammenschluss der Wasserversor-
gungen, die Gründe und das weitere 
Vorgehen informieren. Die Bevölkerung 
ist zu diesem Informationsanlass herzlich 
eingeladen.
 Arbeitsgruppe und Gemeinderäte 
 Riggisberg, Rüeggisberg und Rümligen

Baupublikation
BG Nr.: bbew 74/2019
Bauherrschaft: Christoph Glauser, Gug-
gisbergstrasse 25f, 3156 Riffenmatt
Bauvorhaben: Erstellen von Leitungen 
für Erschliessung der Alp mit Strom 
und Wasser
Standort: Riggisberg, Gurnigelberg 1 und 
2 A, Parzellen-Nrn. 1, 3 und 276 / Kreis 2, 
Landwirtschaftszone LWZ, Koordinaten 
2´601´714 / 1´176´966 
Schutzzone: Gewässerschutzbereich B, 
Landschaftsschutzgebiet, Wildschutzge-
biet Schüpfenfluh Nr. 69, Moorlandschaft 
Gurnigel-Gantrisch
Beanspruchte Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 RPG)
-  Bauten in Waldnähe (Art. 25 KWaG) und 

nichtforstliche Baute im Wald 
(Art. 14 WaV und Art. 35 KWaV)

Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Riggisberg, vordere Gasse 2, 3132 Rig-
gisberg
Einsprachefrist: bis und mit 27. Mai 2019
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Hinweis: Gestützt auf Artikel 97 des Bun-
desgesetzes vom 29. April 1998 über die 
Landwirtschaft (LwG) sind aufgrund der 
Gesetzgebung über den Natur- und Hei-
matschutz, den Umweltschutz und die 
Wanderwege legitimierten Organisatio-
nen zur Einsprache berechtigt.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 25. April 2019
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-

land

 RÜEGGISBERG

Wasserversorgung Längenberg Süd 
Informationsveranstaltung
Die Gemeinden Riggisberg, Rüeggisberg 
und Rümligen (Weiler Hasli und Hermiswil) 
planen eine gemeinsame Wasserversor-
gung. Im Juni 2019 sollen die Stimmbe-
rechtigten der drei Gemeinden über die 
Auslagerung der Wasserversorgung an 
den Gemeindeverband Wasserversor-
gung Längenberg Süd beschliessen.
Die drei Gemeinden laden zu einer öf-
fentlichen Informationsveranstaltung ein: 
Dienstag, 7. Mai 2019, 20 Uhr in der Turn-
halle Ziegelacker, Rüeggisberg.
Lassen Sie sich vor den Gemeindever-
sammlungen aus erster Hand über den 
Zusammenschluss der Wasserversor-
gungen, die Gründe und das weitere 
Vorgehen informieren. Die Bevölkerung 
ist zu diesem Informationsanlass herzlich 
eingeladen.
 Arbeitsgruppe und Gemeinderäte 
 Riggisberg, Rüeggisberg und Rümligen

Baupublikation
Gesuchsteller: Nyffeler Thomas, Rohr-
bachgasse 11, 3155 Helgisried.
Bauvorhaben: Erweiterung Wohnung / 
Umnutzung Obergeschoss / Montage ei-
ner Luft-Wärme-Pumpe / Erstellen von 2 
Autoabstellplätzen.
Standort: Rohrbachgasse 11, Helgisried; 
Parzelle Nr. 1332; Koordinaten 598.280 / 
184.355; Wohnzone W2.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Holz, Sat-
teldach Eternit grau (bestehend).
Schutzzone: kommunaler Ortsbildschutz-
perimeter.
Gewässerschutzmassnahme: Ableiten in 
Gemeindekanalisation.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg.
Auflage- und Einsprachefrist: 27. Mai 
2019.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Rüeggisberg, 16. April 2019.
 Namens der
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

Baupublikation
BG Nr.: bbew 493/2015
Bauherrschaft: Samuel und Monika 
Hänni, Mühlerain 119, 3087 Niedermuh-
lern
Bauvorhaben: Neubau eines Zufahrts-
weges, Abbruch der Notbrücke
Standort: Rüeggisberg, Parz. Nr. 2590, 
1397, 1838 und Riggisberg Parz. Nr. 
155; Schwandrain, 3154 Rüschegg Heu-
bach; Landwirtschaftszone, Koordinaten: 
599´267/181´421, Bauen im Gewässer-
raum (Art. 41 GschV)
Beanspruchte Ausnahmen: 
-  Bauten in Waldnähe (Art. 25 KWaG) und 

nichtforstliche Kleinbauten im Wald (Art. 
14 WaV und Art. 35 KWaV)

-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 
24 ff RPG)

-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebewil-
ligung (Art. 48 WBG)

Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Rüeggisberg, Dorfstrasse 28, 3088 Rüeg-
gisberg
Einsprachefrist: bis und mit 27. Mai 2019
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 25. April 2019
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-

land

 RÜMLIGEN

Hochwasserschutzprojekt Hermiswil-
bach; Baubeginn 29. April 2019
Der Wasserbauplan Hochwasserschutz 
Hermiswil mit den Bestandteilen Hoch-
wasserrückhaltebecken in der Erlenmaad 
und ergänzende Objektschutzmassnah-
men im Gebiet Weid ist von den kantona-
len Behörden genehmigt worden.
Die Arbeiten in der Erlenmaad werden 
durch die O. Wyss AG Bauunternehmung, 
Eggiwil, vorgenommen und starten am 
Montag, 29. April 2019. Die Hermiswil-
strasse ist während der ganzen Bauphase 
befahrbar, es kann jedoch gelegentlich zu 

kurzen Behinderungen des Strassenver-
kehrs kommen.
Die Objektschutzmassnahmen im Gebiet 
Weid werden voraussichtlich ab Mitte Mai 
2019 durch die Baggerunternehmung 
Kammermann AG, Toffen, ausgeführt.

Gemeinderäte Kaufdorf und Rümligen

Periodische Schutzraumkontrollen 
(PSK) im Juni
Bei der periodischen Schutzraumkont-
rolle handelt es sich um einen gesetzli-
chen Auftrag, gestützt auf die Weisung 
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
über die periodische Schutzraumkontrolle 
vom 1. Oktober 2012. Der Kanton trägt die 
Hauptverantwortung der PSK. Gemäss 
kantonaler Regelung sind die bernischen 
Gemeinden für die Durchführung der PSK 
verantwortlich und damit beauftragt.
Das Bundesgesetz sieht vor, dass die 
Behörden mind. alle 10 Jahre sämtliche 
Schutzräume inspizieren, die Mängelliste 
erstellen und die Mängel beheben lassen. 
Aufgrund dieser Erhebungen kontrolliert 
der Bund, ob und in welchem Zustand 
ausreichend Schutzräume vorhanden 
sind.
Im Auftrag der Gemeinde Rümligen 
führt die Unternehmung Abri Audit 
AG diese Kontrolle im Monat Juni 2019 
durch.
Die Eigentümer der Liegenschaften mit zu 
kontrollierenden Schutzräumen werden 
rechtzeitig über den Termin der Kontrol-
le informiert werden. Die Abri Audit AG 
sendet das Anmeldeschreiben sowie zwei 
Beilagen zum Unterhalt von Schutzräu-
men und die Hinweise zur Vorbereitung 
der Kontrolle zu.
Bitte bereiten Sie den Schutzraum ge-
mäss den Weisungen BABS und des Kan-
tons Bern rechtzeitig vor. Insbesondere 
die Kellerabteile, welche mit Komponen-
ten zum Schutzraum belegt sind, müssen 
zugänglich sein.
Nebst der eigentlichen Kontrolle werden 
allgemeine kleinere Mängel direkt kosten-
los durch den Kontrolleur der Abri Audit 
AG behoben. 
Nach Abschluss der Kontrollen aller 
Schutzräume in der Gemeinde wird Ihnen 
die kantonale Behörde eine Übersicht der 
vorzunehmenden Reparaturen schriftlich 
zukommen lassen.
Wir danken Ihnen für die Kooperation und 
Bereitschaft zur reibungslosen Kontrolle 
der Schutzräume.

Gemeinderat Rümligen

Wasserversorgung Längenberg Süd 
Informationsveranstaltung
Die Gemeinden Riggisberg, Rüeggisberg 
und Rümligen (Weiler Hasli und Hermiswil) 
planen eine gemeinsame Wasserversor-
gung. Im Juni 2019 sollen die Stimmbe-
rechtigten der drei Gemeinden über die 
Auslagerung der Wasserversorgung an 
den Gemeindeverband Wasserversor-
gung Längenberg Süd beschliessen.
Die drei Gemeinden laden zu einer öf-
fentlichen Informationsveranstaltung ein: 
Dienstag, 7. Mai 2019, 20 Uhr in der Turn-
halle Ziegelacker, Rüeggisberg.
Lassen Sie sich vor den Gemeindever-
sammlungen aus erster Hand über den 
Zusammenschluss der Wasserversor-
gungen, die Gründe und das weitere 
Vorgehen informieren. Die Bevölkerung 
ist zu diesem Informationsanlass herzlich 
eingeladen.
 Arbeitsgruppe und Gemeinderäte 

 Riggisberg, Rüeggisberg und Rümligen

 RÜSCHEGG

Wasserversorgung Rüschegg
Gemäss Art. 23 des Lebensmittelgeset-
zes ist die Wasserversorgung Rüschegg 
verpflichtet, perio-dische Kontrollen des 
Trinkwassers durchzuführen. Die letzten 
Untersuchungsergebnisse des Interla-
bors Belp AG haben ergeben, dass das 
Trinkwasser der Wasserversorgungen der 
Gemein-de Rüschegg den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.
Wasserversorgung Rüschegg
Untersuchungsergebnisse der mikrobio-
logischen Kontrollen vom 25.3.2019
Entnahme Orte:  Altes Schulhaus Aeugs-
tenhalten, vordere Quelle (vor UV Anlage) 
und Re-servoir Rüschegg
-  Mikrobiologisch-hygienische Qualität: 

einwandfrei
Untersuchungsergebnisse chemischen 
Kontrolle vom 25.3.2019
Entnahme Ort: Restaurant Bären, Graben
-  Gesamthärte in franz. Graden: 23.7°f / 

Härtebereich „mittelhart“
- Nitratgehalt (Toleranzwert 40 mg/l): 

12.0 mg/L
- Calcium: 83.3 mg/L
Das Trinkwasser stammt aus den Sangern 
– Quellen und wird mit einer UV-Anlage 
entkeimt.
Wasserversorgung Eywald
Untersuchungsergebnis der mikrobiolo-
gischen Kontrolle vom 2.4.2019
Entnahme Ort:  Reservoir Lauetli (nach 
UV Anlage)
-  Mikrobiologisch-hygienische Qualität: 

einwandfrei
Untersuchungsergebnisse der chemi-
schen Kontrolle vom 25.3.2019
Entnahme Ort: Reservoir Lauetli (nach 
UV Anlage)
-  Gesamthärte in franz. Graden: 2.0°f / 

Härtebereich „sehr weich“

-  Nitratgehalt (Toleranzwert 40 mg/l): 4.6 
mg/L

 - Calcium: 7.8 mg/L
Das Trinkwasser stammt aus den Schwir-
ren – Quellen und wird mit einer UV-Anlage 
entkeimt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch 
die Besitzer von Privatversorgungen ihre 
Konsumenten und Konsumentinnen ge-
mäss Art. 5 der Verordnung über Trink-, 
Quell- und Mineralwasser eben-falls jähr-
lich mindestens einmal über die Qualität 
des Trinkwassers informieren müssen. 
Weitere Auskünfte können bei der Bau-
verwaltung Rüschegg (Tel. 031 738 70 73) 
eingeholt werden.

Rüschegg Gambach, 12. April 2019
Wasserversorgung Rüschegg

SCHWARZENBURG

Dorfburgerkorporation Schwarzenburg
Ordentliche Versammlung der Dorfbur-
gerkorporation, Samstag, 27. April 2019, 
13.30 Uhr, im Dachstock des Kirchge-
meindehauses an der Junkerngasse, 
Schwarzenburg
Traktanden:
1.  Protokoll der Burgerversammlung vom 

24. November 2018
2.  Forst- und Burgergutsrechnung 2018: 

Genehmigung
3. Lohnregulativ 2019: Genehmigung
4. Verschiedenes 
Das Protokoll der ordentlichen Burgerver-
sammlung vom 27. April 2019 liegt vom 
13. Mai 2019 bis zum 12. Juni 2019 in der 
Gemeindeschreiberei Schwarzenburg öf-
fentlich auf. Während der Auflage kann 
schriftlich Einsprache beim Burgerrat ge-
macht werden.
Alle stimmberechtigten Burgerinnen 
und Burger der Dorfburgerkorporation 
Schwarzenburg sind zu dieser Versamm-
lung freundlich eingeladen.

Schwarzenburg, 24. März 2019
Dorfburgerkorporation Schwarzenburg

Der Präsident: Hansrudolf Harnisch 
Die Burgerschreiberin: 

Ruth Wandfluh-Harnisch

Öffentliche historische Dorfführung
Sonntag, 28. April 2019, Treffpunkt 14 
Uhr, Brücke Dorfbach beim Mühlestutz
Haben Sie gewusst, dass es im Flüehli 
einmal eine «Badi» gab? Oder dass mit 
dem Wasser des Dorfbachs
Strom für den Gasthof Bären gewonnen 
wurde? Dies und noch viel mehr erfah-
ren Sie auf der neuen eineinhalbstündi-
gen Führung über die einstige Lebensa-
der von Schwarzenburg. Auch dieses Mal 
bietet sich Ihnen die Gelegenheit, andere 
Schwarzenburger kennen zu lernen. Wir 
freuen uns auf zahlreiche grosse und klei-
ne Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.

Ortsmarketing

Burgergemeinde Wahlern
Ordentliche Versammlung der Burger-
gemeinde Wahlern
Mittwoch, 22. Mai 2019, 20.00
Aula Oberstufenzentrum Schwarzen-
burg (Sek. Schulhaus)
Traktanden:
1.  Protokoll der Burgerversammlung vom 

21. Nov. 2018
2. Orientierung zum Jahr 2018 / 19
3. Forst-, & Burgergutsrechnung 2018
4. Nachkredite Jahresrechnung
5. Verschiedenes
Die Versammlungsunterlagen liegen 10 
Tage vor der Burgerversammlung  zur 
Einsichtnahme durch die stimmberech-
tigten Burgerinnen und Burger beim Bur-
gerschreiber auf. Das Protokoll der Bur-
gerversammlung vom 22. Mai 19 liegt 15 
Tage nach der Burgerversammlung wäh-
rend 30 Tagen beim Burgerschreiber öf-
fentlich auf.
Alle stimmberechtigten Burgerinnen 
und Burger sind zu dieser Versammlung 
freundlich einge-laden. Stimmberechtigt 
sind: Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Schwarzenburg, welche den 
Heimatort Wahlern / Schwarzenburg be-
sitzen, das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben und  bei der Einwohnerkontrolle 
ordnungsgemäss angemeldet sind.
Gegen Beschlüsse der Burgerversamm-
lung kann innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung beim Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland Beschwerde geführt 
werden. Die Beschwerde-frist beginnt am 
Tag nach der Gemeindeversammlung.
Im Anschluss an die Versammlung of-
ferieren wir Ihnen einen Apéro.
Burgergemeinde Wahlern

Der Präsident: 
Daniel Beyeler, Hintermutten 3

Der Burgerschreiber: 
Vifian Klaus, Thunstr. 59

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Gemeinde Schwarzenburg
Bauherrschaft: Riesen Thomas, Inner-
dorf 11, 3152 Mamishaus
Projektverfasser: Tschan Jürg, Agrar-
bauten GmbH, Talackerstrasse 81, 3604 
Thun
Bauvorhaben: Abbruch Geb.-Nr. 11e 
und ein Silo, An-/Neubau Boxenlaufstall 
(mit Jauchegrube, Laufhof, Remise und 
Heulager)
Standort: Parz.-Nr. 3326, 3325, 3335, In-
nerdorf, 3152 Mamishaus

Zone: Landwirtschaft; Ortsbildschutzge-
biet, Baugruppe H, Innerdorf
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Schmutzwasser: Landwirtschaftli-
che Verwertung der häuslichen und tieri-
schen Abwasser 
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird vor Ort versickert.
Beanspruchte Ausnahmen:
 -  Unterschreiten der minimalen Dachnei-

gung (Art. 47 GBR)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 22. Mai 
2019
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg, einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsord-nung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Allfällige Kollektiveinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 15. April 2019
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Gemeinde Schwarzenburg 
Bauherrschaft: Zutter Andreas, Stein-
hausstrasse 11, 3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: Krieger AG, Rütmatt-
strasse 6, 6017 Ruswil
Bauvorhaben: Erweiterung Milchvieh-
laufstall (mit Güllengrube, überdachtem 
Laufhof und erweitertem Fahrsilo)
Standort: Parz.-Nr. 1804, Steinhausstras-
se 9a, 3150 Schwarzenburg Zone: LW
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Schmutzwasser: Landwirtschaftli-
che Verwertung der häuslichen und tieri-
schen Abwässer
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird vor Ort versickert.
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Unterschreiten des Strassenabstandes 

(Dachvorsprung, Art. 80/81 SG)
-  Unterschreiten der minimalen Dachnei-

gung (Art. 47 GBR)
Auflageort und Einsprachestelle:Bauver-
waltung, Freiburgstrasse 8, 3150 Schwar-
zenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 22. Mai 
2019
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg,  einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsord-nung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Allfällige Kollektiveinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 15. April 2019 
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Gemeinde Schwarzenburg 
Bauherrschaft: Gantrischpool GmbH, 
Christian Schenk, Unterwahlern 43,
3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: Kreuter Architekten AG, 
Voremberg 11, 3150 Schwarzenburg
Bauvorhaben: Neubau und Erweiterung 
Lagerplatz
Standort: Parz.-Nr. 4143, Ringgenmatt 10, 
3150 Schwarzenburg
Zone: Arbeitszone A3
Gewässerschutz: Gewässerschutzzone 
A; Entwässerung im Trennsystem in die 
Gemein-dekanalisation/ARA (neuer An-
schluss).
Ausnahmen: Keine
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung, Freiburgstrasse 8, 3150 Schwar-
zenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis:27. Mai 
2019
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
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Roland und Ruedi Marti

Marti Schreinerei 
Hinterfultigen
Schreinerei

Die Schreinerei Marti in Hinterfultigen ist klein aber fein: Die bei-
den Brüder Roland und Ruedi Marti führen das Geschäft zusam-
men und sind beide leidenschaftliche Schreiner. Sie verstehen ihr 
Handwerk und erschaffen beinahe alles aus Holz, was ihre Kun-
den sich wünschen. 

Ihr Handwerk liegt den beiden im Blut: Ihr Grossvater hatte eine 
Wagnerei, die später von ihrem Vater übernommen wurde. Da-
mals wurden Wagenräder, Brückenwagen, Holzwagenräder und 
Holzstiele für alle möglichen Arbeitsgeräte hergestellt. Noch heu-
te schmücken ein paar «Relikte» aus der damaligen Zeit den Alt-
bau der Schreinerei. Im Jahr 1985 haben die Brüder zusammen 
mit ihrem Vater die Marti + Cie. gegründet. Im Jahr 2000 wurde 
das Haus und die Schreinerei mit zwei separaten Wohnungen in 
Hinterfultigen gebaut. Der Betrieb wurde stets von der Familie 
geführt, Angestellte hatten die Martis nie.

Die Schreinerei wird wohl auch in Zukunft in der Familie bleiben: 
Roland Martis Söhne sind ebenfalls gelernte Schreiner und wer-
den in ein paar Jahren die Firma vielleicht übernehmen.

Spezialisiert hat sich die Marti Schreinerei auf Fenster und Türen, 
Innenausbau und Sanierungen. «Bei uns ist jeder Tag anders und 
sehr abwechslungsreich. Alles wird von Hand gemacht und es 
ergeben sich immer Einzelstücke, keine fabrikmässigen Anferti-
gungen», so Ruedi Marti.

Roland und Ruedi Marti haben in ihrer Arbeit als Schreiner defini-
tiv ihren Traumjob gefunden, tauschen möchten sie nicht; sie ge-
niessen viele Freiheiten und die Abwechslung im Alltag.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Bei uns basiert alles auf Vertrauen. Wenn wir gute Arbeit leisten, sind die Kunden zufrieden. Wir haben 
viele treue, langjährige Stammkunden, die unsere Arbeit schätzen. Dadurch, dass wir nur zu zweit 
sind, sind wir auch aufeinander angewiesen und helfen uns gegenseitig. Wiederum sind wir auch 
flexibel und unkompliziert und erledigen auch mal auf dem Weg noch eine kleine Reparaturarbeit.

Was bedeutet regionale Verbundenheit für Sie?
Wir sind hier in Hinterfultigen aufgewachsen und unsere Familien und Freunde leben hier. Wir sind mit 
der Region verwurzelt, besuchen Vereine und ein Grossteil unserer Kundschaft stammt aus dem Gürbe-
tal und dem Längenberg. Unser Standort ist zentral und wir haben einen kurzen Arbeitsweg und die 
schönste Aussicht!

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Wir stehen jeden Morgen gerne auf und die Arbeit mit Holz ist sehr abwechslungsreich. Wir machen 
Türen, Fenster, Treppen, Bänke und montieren Küchen. So ist immer ein Endergebnis zu sehen. Auch 
sind Bestattungen mittlerweile ein Teil unserer Arbeit in der Gemeinde geworden, welche wir mit 
grossem Engagement und Empathie ausführen. Es ist befriedigend, wenn alles montiert ist und funk-
tioniert und wenn es dem Kunden gefällt. 

weil es ein lebendiges, einzigartiges Material ist, dessen Möglichkeiten unbegrenzt sind.

der Kundennähe, der Flexibilität und der regionalen Verbundenheit.

haben bessere Gläser, sparen Heizkosten und sind  daher ökologisch.

Marti Schreinerei Hinterfultigen KLG
Wydernstrasse 15, 3088 Hinterfultigen
031 809 05 39
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bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg, einzureichen, eben-
falls allfällige Begehren um Lastenaus-
gleich (im Doppel).
Allfällige Kollektiveinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 18. April 2019
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Gemeinde Schwarzenburg 
Bauherrschaft: Ramser Marianne, Wah-
lernstrasse 72, 3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: Bauatelier Meyer, Pla-
nung & Architektur, Schärenmatt 9,
 3152 Mamishaus
Bauvorhaben: Um-und Ausbau Geb.-Nr. 
72 (Einbau 4-Zimmerwohnung)
Standort: Parz.-Nr. 1043, Wahlernstrasse 
72, 3150 Schwarzenburg
Zone: LW 
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Schmutzwasser: Bestehender An-
schluss an Gemeindekanalisation/ARA  
 Meteorwasser: Bestehende/unveränder-
te Anlage
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
-  Unterschreiten der lichten Raumhöhe 

(Art. 67 BauV)
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung, Freiburgstrasse 8, 3150 Schwar-
zenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 28. Mai 
2019
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg,  
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Allfällige Kollektiveinsprachen sind nur 
gültig, wenn die Person oder die Perso-
nengruppe angegeben ist, welche die Ein-
sprechergruppe rechtsgültig zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 23. April 2019
Die Bauverwaltung

 WALD

Anpflanzen und Zurückschneiden von 
Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und 
landwirtschaftlichen Kulturen an 
öffentlichen Strassen
Die Strassenanstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende 
Hinweise auf die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu beachten:
1.  Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, 

die zu nahe an Strassen stehen oder in 
den Strassenraum hineinragen, gefähr-
den die Verkehrsteilnehmenden, aber 
auch Kinder und Erwachsene, die aus 
verdeckten Standorten unvermittelt 
auf die Strasse treten. Zur Verhinde-
rung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassengesetz vom 4. 
Juni 2008, Art. 73 Abs. 2, Art. 80 Abs. 
3 und Art. 83, und die Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008, Art. 56 
und 57, unter anderem vor:

–   Der seitliche Abstand zum öffentlichen 
Verkehrsraum muss mindestens 50 cm 
betragen.

–   Der freizuhaltende Luftraum über der 
Strasse beträgt 4,50 m.

–   Der freizuhaltende Luftraum über Geh- 
und Radwegen beträgt 2,5 m.

–   Die Wirkung der Strassenbeleuchtung 
darf nicht beeinträchtigt werden.

–   An unübersichtlichen Strassenstellen 
dürfen Einfriedungen (Hecken, Sträu-
cher etc.) und Zäune die Fahrbahn um 
höchstens 60 cm überragen.

–   Einfriedungen und Zäune müssen bis zu 
einer Höhe von 1,20 m einen Strassen-
abstand von 50 cm ab Fahrbahnrand 
einhalten. Sind sie höher, so müssen 
sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt 
werden.

–   Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch auf bestehende Pflanzen.

2.  Die Strassenanstösser werden hier-
mit aufgefordert, die Äste und andere 
Bepflanzungen bis zum 31. Mai 2019 
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls 
erneut auf das vorgeschriebene Licht-
mass zurückzuschneiden.

An unübersichtlichen Strassenstellen sind 
Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtneri-
sche und landwirtschaftliche Kulturen in 
einem genügend grossen Abstand gegen-
über der Fahrbahn anzupflanzen, damit 
sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig 
gemäht werden müssen.
Die Grundeigentümer entlang von Ge-
meindestrassen und von öffentlichen

Strassen privater Eigentümer haben Bäu-
me und grössere Äste, welche dem Wind 
und den Witterungseinflüssen nicht genü-
gend Widerstand leisten und auf die Ver-
kehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu 
beseitigen. Sie haben die Verkehrsfläche 
von heruntergefallenem Reisig und Laub 
zu reinigen. Entlang von Kantonsstras-
sen sind ebenfalls die Grundeigentümer 
verantwortlich (Ausnahme: vorsorgliche 
Waldpflege).
3.  Nicht genügend geschützte Stachel-

drahtzäune müssen einen Abstand von 
2 m vom Fahrbahnrand bzw. 50 cm von 
der Gehweghinterkante einhalten.

4.  Bei Missachtung der obgenannten 
Bestimmungen werden die Organe 
der Strassenbaupolizei auf Kosten der 
Grundeigentümer das Verfahren zur 
Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustandes einleiten.

Bau- und Betriebskommission Wald

Papier- und Kartonsammlung vom 
Dienstag, 30. April 2019
Das Papier muss ab 7 Uhr abholbereit an 
folgenden Stellen deponiert werden:
Bühl/Brönni/Halten: bei Bachmühle
Eggstrasse 10a, Zimmerwald (Martin 
Zehnder)
Englisberg Dorf: beim Kehrichtsammel-
platz
Englisberg Alpenblickstrasse (Einmün-
dung Zufahrt Niklaus Holzbau AG)
Kühlewil Dorf: beim Feuerwehrmagazin
Obermuhlern: beim alten Feuerwehrma-
gazin und Obermuhlernstrasse 5
Zimmerwald Dorf: wie normale Kehricht-
abfuhr
Papier und Karton sind in jedem Fall in 
gebündelten Paketen bereitzustellen (kei-
ne gefüllten Kartonschachteln oder Pa-
piertragtaschen). Nicht in die Papier- und 
Kartonsammlung gehören Drähte, Plas-
tik- und Folienteile, Tetrapaks, Waschmit-
telboxen, Plastikschnüre oder -traggriffe, 
Papierservietten etc.
Nicht korrekt bereitgestellte Papier- und 
Kartonabfälle werden nicht mehr abge-
führt.

Bau- und Betriebskommission Wald

Baupublikation
Gesuchsteller: Gabriel Yvonne und Bill 
Martin, Jägerweg 14, 3014 Bern
Projektverfasser: AR3 Architekten AG, 
Stalder Simon, Langmauerweg 6, 3011 
Bern
Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus 
nach Minergie
Standort: Willishalten 20A, Parzelle 854, 
Wohnzone W1, Koordinaten: 2.602.927/ 
1.192.211
Hauptmasse: gemäss Baugesuchsakten
Bauart und Baumaterialien: gemäss Bau-
gesuchsakten
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschluss an Kanalisation
Hinweise: Wärmeentzug mittels Erdwär-
mesonde, Photovoltaikanlage, Bewilli-
gung Abbruch Willishalten 20 liegt vor.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Wald, 3086 Zimmerwald
Auflage- und Einsprachefrist: 20. Mai 2019
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.

Gemeindeverwaltung Wald

Baupublikation
BG Nr.: bbew 16/2019
Bauherrschaft: Hochbau Stadt Bern 
(HSB), Bundesgasse 33, 3011 Bern
Projektverfasser: 123architekten gmbh, 
Zentralstrasse 123, 2503 Biel
Bauvorhaben: Umbau und Erneuerung 
des Alters- und Pflegeheim Kühlewil inkl. 
Neubau Westgebäude und Neugestaltung 
der Umgebung 
(bewilligt mit Gesamtbauentscheid vom 
20. Dezember 2012, bbew 241/2011 und 
11. September 2015, bbew 212/2015)
Neue Treppenanlage Haupteingang, 
neuer Zugang Restaurant inkl. Anpas-
sungen Umgebung mit Aussensitzplät-
zen Ost, Neuanstrich Fassade inkl. De-
montage Fensterläden und Montage 
von Vertikalmarkisen, veränderte Zim-
mereinteilung Altbau ANO und teilw. 
AMI (Zimmer inkl. WC-DU), diverse 
kleine Raumanpassungen
Anpassung der Betriebsbewilligung A 
(öffentlicher Gastgewerbebetrieb mit 
Alkoholausschank)
Standort: Wald, Kühlewilstrasse 2, 3086 
Englisberg, Parzellen-Nr. 378, UeO Son-
derbauvorschriften Kühlewil, Koordinaten 
1944́00/6014́00 
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich A, das Regenabwasser 
wird neu teilweise gefasst und an die best. 
Sauberwasserleitung angeschlossen. 
Schutzobjekt: schützenswertes K-Objekt
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Wald, Kirchstrasse 5, 3086 Zimmerwald
Einsprachefrist: bis und mit 13. Mai 2019
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 18. April 2019
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

KIRCHGEMEINDEN

Belp

Einladung zur ordentlichen Kirchge-
meindeversammlung
der röm.-kath. Kirchgemeinde St. Mi-
chael (Pfarreien Wabern/Kehrsatz und 
Belp)
Sonntag, 2. Juni 2019, im Anschluss an 
den 11-Uhr-Gottesdienst, ca. 12 Uhr im 
Pfarreizentrum Wabern, danach ge-
meinsames «Spaghetti-Essen»
Traktanden:
1.  Wahl der Stimmenzähler und des Wahl-

büros
2.  Genehmigung des Protokolls der Kirch-

gemeindeversammlung vom 22. No-
vember 2018 

3.  Abstimmung über die neue Verfassung 
der röm.-kath. Landeskirche des Kan-
tons Bern

4.  Nachwahl Delegierte in den Grossen 
Kirchenrat

5.  Wahl der Abgeordneten in die Synode 
der Landeskirche für die Legislaturpe-
riode 2020–2023

6.  Orientierung aus dem Kirchgemeinderat
7.  Verschiedenes
Das Protokoll der Kirchgemeindever-
sammlung 2018 sowie die Botschaft und 
Erläuterungen zur Kirchenverfassung der 
röm.-kath. Landeskirche des Kantons Bern 
liegen in den Kirchen Belp, Kehrsatz und 
Wabern zur Einsichtnahme auf und sind 
auf der Homepage der Pfarrei St. Michael 
sowie der Pfarrei Heiliggeist aufgeschaltet.
Wir freuen uns, Sie zahlreich im Gottes-
dienst sowie an der Versammlung und 
beim anschliessenden «Spaghetti-Es-
sen», zu dem wir Sie alle herzlich einla-
den, begrüssen zu dürfen. Danke für Ihr 
reges Interesse am Pfarrei- und Kirchge-
meindeleben.
 Der Kirchgemeinderat

Guggisberg

Ordentliche Kirchgemeindeversamm-
lung Guggisberg
Dienstag, 28. Mai 2019, 20.15 Uhr im Ge-
meindesaal Guggisberg
TRAKTANDEN
1. Jahresrechnung 2018*: Genehmigung
2. Verschiedenes
Alle Stimmberechtigten sind herzlich ein-
geladen. 
KIRCHGEMEINDERAT GUGGISBERG
*  Die Unterlagen liegen während fünf Ta-

gen vor der Kirchgemeindeversammlung 
zur Einsichtnahme auf der Gemeinde-

schreiberei aus.

Thun

Kirchgemeindeversammlung
Donnerstag, 23. Mai 2019, 20 Uhr im 
Pfarrsaal Zentrum St. Marien Kapel-
lenweg 7, 3600 Thun
Traktanden
1.  Protokoll der Versammlung vom 26. 

November 2018
2.  Röm.-kath. Landeskirche

–   Abstimmung Verfassung
3.  Kirchgemeinderat

–  Ersatzwahl an Stelle von Roland 
Grossrieder:
Vorschlag: Frau Therese Scheibler, 
Thun

4.  Nachkredite 2018
–  Einlage Fonds Spezialfinanzierungen

5.  Rechnung 2018
–  Genehmigung

6.  Verschiedenes
–  Orientierungen des Kirchgemeinde-

rates
–  Verabschiedungen André Lengen und 

Roland Grossrieder
–  Umfrage

Nach dem statutarischen Teil der Kirchge-
meindeversammlung wird sich die JUBLA 
Thun den Anwesenden vorstellen.
Die Unterlagen zu den Geschäften stehen 
während 30 Tagen vor der Kirchgemein-
deversammlung bei der Kirchgemeinde-
verwaltung, Kapellenweg 7, Thun, im Pfar-
reisekretariat St. Martin, Martinstrasse 7, 
Thun, und im Pfarreisekretariat St. Marien, 
Kapellenweg 9, Thun, oder im Internet un-
ter www.kath-thun.ch zur Einsichtnahme 
zur Verfügung.
Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Kirchgemeindeversammlung schriftlich 
und begründet beim Regierungsstatt-
halteramt Thun einzureichen.
Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle 
stimmberechtigten Kirchenmitglieder der 
Pfarreien St. Marien und St. Martin einge-
laden. Stimmberechtigt ist, wer das 18. Al-
tersjahr zurückgelegt und seit 3 Monaten 
Wohnsitz in der Kirchgemeinde hat und 
bei der Einwohnerkontrolle seiner Wohn-
sitzgemeinde registriert ist.
 Thun, 2. April 2019
 Der Kirchgemeinderat

Zimmerwald

Ordentliche Kirchgemeindeversamm-
lung
Montag, 20. Mai 2019, 20 Uhr im Kirch-
gemeindehaus

Traktanden:
1.  Genehmigung des Protokolls der Kirch-

gemeindeversammlung vom 12. No-
vember 2018

2.  Beratung und Genehmigung der Jah-
resrechnung 2018

3.  Schlussabrechnung Sanierung Kirche
4.  Kreditsprechung Sanierung Parkplatz 

und Umgebungsmauern
5.  Überarbeitung Reglemente
6.  Pfarramt 
7.  Personelles / Demissionen / Wahlen
8.  Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglie-
der der Landeskirche der evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinde Zimmerwald 
herzlich eingeladen.
Die Unterlagen liegen im Sekretariat der 
Kirchgemeinde, im Pfarrhausanbau sowie 
in den Verwaltungen der Gemeinden Wald 
und Niedermuhlern zur Einsichtnahme auf.
Bis 30 Tage nach der Versammlung kann 
gegen die beschlossenen Reglemente 
Beschwerde eingelegt werden.
 Der Kirchgemeinderat

BEGRÄBNISGEMEINDE

Zimmerwald
Ordentliche Begräbnisgemeindever-
sammlung
Montag, 20. Mai 2019, 20 Uhr im An-
schluss an die Kirchgemeindever-
sammlung, im Kirchgemeindehaus
Traktanden:
1.  Genehmigung des Protokolls der Be-

gräbnisgemeindeversammlung 
 vom 12. November 2018
2.  Genehmigung des Nachkredits
3.  Beratung und Genehmigung der Jah-

resrechnung 2018
4.  Sanierung Friedhoftreppe und angren-

zende Mauer
5.  Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinden Wald und Niedermuhlern 
herzlich eingeladen.
Sämtliche Unterlagen zur Begräbnisge-
meindeversammlung liegen im Sekretariat
der Kirchgemeinde im Pfarrhausanbau 
sowie in den Gemeindeschreibereien 
Wald und Niedermuhlern zur Einsicht-
nahme auf.
 Der Begräbnisgemeinderat

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Wer nach der Weisheit lebt, dessen Weg 
glänzt wie das Licht am Morgen, das immer 
heller leuchtet bis zum vollen Tag.

Sprüche 4,18.

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst: Sonntag, 28. April, um 
9.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Michel 
Wuillemin in der reformierten Kirche Belp. 
Mitwirkung: Belper Chor. 
Gottesdienst in Toffen: Sonntag, 5. Mai, 
um 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrerin 
Michaela Schönberger im Kirchlichen 
Zentrum, Kanalweg 13, Toffen.
Jubilate – ökumenischer Taizé-Got-
tesdienst: Sonntag, 5. Mai, um 19 Uhr, 
Jubilate in der reformierten Kirche Belp. 
Bereits 10 Minuten vor Beginn erklingt me-
ditative Musik zur Einstimmung. Dies ist 
ein meditativer Gottesdienst in Anlehnung 
an das Taizé-Gebet. Mit Abendmahl.
Gottesdienst im Altersheim: Freitag, 
10. Mai, um 15.15 Uhr mit Pfarrer René 
Schaufelberger. 
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Frouezmorge: Freitag, 26. April, 9 Uhr, 
Kornhaus: Wenn Musik die Seele berührt. 
Mit Judith von Ah, Musiktherapeutin und 
Seelsorgerin. Anmeldung und Fragen: Ve-
rena Kaiser, Tel. 031 781 25 33
Jungschar: Samstag, 27. April, 14–
17 Uhr, Treffpunkt bei der Kirche Kirch-
dorf! Leitung: Jana Glauser, 079 528 82 99 
Abendmusik: Sonntag, 28. April, 17 Uhr, 
Kirche Gerzensee mit Alphorn Experien-
ce. Vier bernische Musiker spielen Alp-
horn – von traditionellen Klängen bis zu 
neuen Kompositionen.
Angaben zu kirchlichen Anlässen erhal-
ten Sie in der Kirchenzeitung reformiert und 
auf www.kirchegerzensee.ch.

G u g g i s b e r g 

Sonntag, 28. April / 9.30 Uhr / Kirche Gug-
gisberg / KUW-Gottesdienst / Pfarrer 
Andreas Schiffmann und KUW 7. Klasse
15.00 Uhr / Konzert (s. Inserat)
Weitere Infos: Gemeindeseite «reformiert.» / 
www.be.ref.ch/guggisberg

K i r c h d o r f

Musik-Abendgottesdienst im KGH Ut-
tigen: Sonntag, 28. April, 19 Uhr mit Pfar-
rerin Véronique Ott. Thema: «Musikalische 
Hausapotheke aus dem Gesangsbuch.»
Seniorennachmittag, Gemeinsam 
am Tisch: Freitag, 26. April, 12 Uhr 
im KGH Uttigen. Musik. Mitwirkung: 

Panflötengruppe Pancanto aus Wichtrach. 
Abfahrtszeiten Bus siehe auf Anmeldefor-
mular oder www.kirchdorf.ch
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Samstag, 27. April, 17 Uhr, Kirche Riggis-
berg: Regionales Taizé-Gebet.  Es wird 
eine Kinderhüte angeboten.
Sonntag, 28. April: Kein Gottesdienst 
in der Kirche.  Besuchen Sie unseren 
Taizé-Gottesdienst am Samstag oder 
einen Gottesdienst in den umliegenden 
Gemeinden.
Dienstag, 30. April, 20 Uhr im Kirchge-
meindehaus: Vorbereitungstreffen 
KUW-Kirchentag 1.– 4. Klasse.  Betrifft 
Eltern, die den Kirchentag der 1.– 4. Klas-
se mitgestalten helfen. Wir freuen uns auf 
alle Interessierten.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g 

Samstag, 27. April, 17 Uhr: Taizé-Gottes-
dienst in der Kirche Riggisberg,  mit Kin-
derhütedienst.
Sonntag, 28. April, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Pfr. Rolf Nünlist und Organist Domi-
nik Röglin.
Sonntag, 28. April, 17 Uhr: Lobpreis-
abend  in der Kirche Rüeggisberg mit den 
Familien Kobel und Ramseier.

R ü s c h e g g

Sonntag, 28.4.: 9.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. Andreas Köhler-Andereggen. Predigt-
auto: T. Flühmann, Tel. 031 738 84 50. Bitte 
am Vorabend zwischen 17.00 und 18.00 
Uhr anrufen.
Weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Jeden Donnerstag, 19:00 Uhr, Chäppeli: I 
d Mitti cho. Eine besinnliche halbe Stunde 
für alle.
Samstag, 27. April, 20:00 Uhr, Kirchge-
meindehaus: Erwachsenenbildung- Lie-
derabend mit Boris Bittel. Eintritt frei / 
Kollekte.
Sonntag, 28. April, 10.00 Uhr, Kirche Wahl-
ern: Motetten-Gottesdienst mit Taufen 
von Nia Gabriela Friedhoff, Matteo Nydeg-
ger, Leonie Wenger. Leitung: Pfr. Jochen 
Matthäus. Mitwirkung: Singkreis Wahlern 
und Barbara Küenzi (Orgel). Predigtauto: 
Anmeldung am Sonntag, 08:00 – 09:00 
Uhr bei Ursula Hirter, Tel. 031 731 02 24.
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Männerstamm: Samstag, 27. April, 
9.15 Uhr im EG vom TREFFPUNKT Müh-
lethurnen, Männer im spirituell offenen 
Gespräch, Kontakt: Stefan Müller, 031 
809 40 20.
Jungschar: Samstag, 27. April, 14–17 Uhr 
JS-Programm, 17–21 Uhr JS-Programm 
12+, Goldgrube im TREFFPUNKT Müh-
lethurnen.
Gottesdienst: Sonntag, 28. April, 10 Uhr, 
Kirche Burgistein, mit Pfrn. Carolin Wei-
mer und Organistin Kerstin Denecke.
Basargruppe: jeden Montag 20 Uhr im 
Treffpunkt Mühlethurnen. Strickfreudige 
sind jederzeit herzlich willkommen.
Infoveranstaltung Seniorenferien: Mitt-
woch, 1. Mai, 9.30 Uhr im TREFFPUNKT
Mühlethurnen. Pfr. Willy Niklaus und Fe-
rienteam informieren über die diesjähri-
ge Ferienwoche auf der Lenzerheide vom 
19. bis 23. August. Anmeldungen sind bis 
25. Juni willkommen.
KUW II: Mittwoch, 1. Mai, beginnt für 
alle 6.-KlässlerInnen die KUW in diesem 
Schuljahr. Wir treffen uns jeweils im Kirch-
gemeindehaus Kirchenthurnen. Bitte be-
achtet die persönliche Einladung.
www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d 

Heute Freitag, 26. April, 13.30–15.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus: KUW 6. Klasse, 
mit Katechetin Ursula Reichenbach und 
KUW-Mitarbeiterin Anne-Lise Streit. 
Sonntag, 28. April, 10 Uhr: Familien-
gottesdienst «Jona»,  mit Pfrn. Susann 
Müller, Katechetin Ursula Reichenbach 
und KUW-Mitarbeiterin Anne-Lise Streit. 
Schülerinnen und Schüler der KUW 6. 
Klasse wirken im Gottesdienst mit. Mu-
sik: Jürg Bernet. Anschliessend Kaffee, 
Sirup und Züpfe.
Montag, 29. April, 19–20.30 Uhr, Kirchge-
meindehaus: KUW 9. Klasse,  Konfirmati-
onsvorbereitung, mit Pfrn. Susann Müller.
Dienstag, 30. April, 9–11 Uhr, Kirchge-
meindehaus: Froueträff:  Zämesi – Be-
gägne – Usspanne, mit Helen Gerber Si-
rin, Zimmerwald, Tierkommunikatorin und 
Lehrerin für Tierkommunikation.
www.ref.ch / zimmerwald

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Rosenkranzgebet: Freitag, 26. April, 
9.15 Uhr.
Weisser Sonntag; Erstkommunion:
Sonntag, 28. April, 10 Uhr.
Eucharistiefeier: Donnerstag, 2. Mai, 
9.15 Uhr.  
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048192J

Dann sind Sie bei mir an  
der richtigen Adresse! 
Pensionierter Immobilienfachmann. 
Kein Verkaufserfolg – keine Kosten! 

 / rofi45@hispeed.ch 

049656J

Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung

Gewerbeliegenschaft im Gürbetal
2

2
2

2
2

 

Zu vermieten beim Bahnhof Kaufdorf

Lager-Gewerberaum
ab 10 m2 bis 550 m2

Hewa Finanz AG 
Moosstrasse 3, 3126 Kaufdorf
Tel. 031 809 49 14 oder 031 809 26 16 

05
00

25
J

Zu vermieten in  ab 1. Juli 2019

Viel Holz, sonnig und hell, ruhig, Sicht 
auf Berge und Gürbetal, Lift, hoher 

mit Aktivlüftung, grosser gedeckter 
Balkon, Einbauschränke, eigene 
Wasch küche, eigener Keller. 
Miete mtl. Fr. 1800.– plus NK a conto 
Fr. 190.–. EHP mtl. Fr. 100.–
Tel. 079 341 41 17, Schumacher 05

00
28
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WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

Ehepaar sucht per Sommer 2020 

im Raum Schwarzenburg ein

Haus für 2 Familien
zum Kaufen.

Auch sanierungsbedürftiges 

Objekt.

Angebote und Hinweise bitte an

Mail: mari.eli.55.5.mh@gmail.com

Lagerraum/ Einstellhalle
Gewerberaum im UG
Güterstrasse 8, Schwarzenburg

150 m vom Bahnhof

Erschlossen mit LKW-Rampe

und Warenlift 3.2 To

Total 680 m2, Unterteilung möglich

Raumhöhe 3.10 m

RP Miete CHF 45.– b 90.– (m2, Jahr)

H. Binggeli AG, 031/ 731 12 34

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Verfügbar ab sofort

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

GG gg
DD hhnnuunngg ((117722mm22))

  Lichtd rchflutet hohe Räume und Galerie in der 
    Liegenschaft des Restaurants Bären. Das gross-
    zzügige Platzangebot lässt diverse Möblierungs- 
     und Nutzungsmöglichkeiten offen und bietet 
       Platz für kreative Ideen. 

Nettomiete: CHF 2'120.00
               Akonto HKNK: CHF 280.00
               Garage: CHF 150.00
               Aussenparkplatz: CHF 50.00

VVeerrffüügg rrtt

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Verfügbar ab sofort

3074 Muri b. Bern    www.lietreu.ch

AEMMENMATTSTRASSE 3+3A 3123 BELP 

MEHR ALS EIN DACH ÜBER DEM KOPF

FREIE BESICHTIGUNGSTERMINE 
jeweils an der Aemmenmattstrasse 3A

Mittwoch, 17. April 2019 zwischen 17.30–18.30 Uhr
Mittwoch, 24. April 2019 zwischen 17.30–18.30 Uhr
Freitag, 26. April 2019 zwischen 12.00–13.00 Uhr

NEUVERMIETUNG NACH GESAMTSANIERUNG

4½-Zimmerwohnung Mietzins ab CHF 1’897.–

ERSTER MONAT GRATIS WOHNEN!
(NETTOMIETE)

0 3 1  9 9 7  1 1  0 1
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3132 Riggisberg 
Bühlenstrasse 10 

 

1-Zimmer-/Studiowohnung (ca. 30 m2) 
 

sonnige, neu renovierte Wohnung an ruhiger Lage, 
mit Parkettboden, Kochnische, Dusche/WC, 

 ö.V. und Lebensmittelladen ca. 400 m entfernt, 
Autoabstellplatz und eigene Waschküche 

per 1. März 2017 oder nach Vereinbarung  

Mietpreis inkl. NK mtl. Fr. 700.- 
www.immobilien-graf.ch   Silvia Graf 079 455 75 11 

GRAF Immobilien Management 

www.fullwood.ch

Anfahrt: Autobahnausfahrt Lätti / Münchenbuchsee, 
dann Richtung Schüfpen, nach ca. 1,2 km rechts ab 

über Autobahn, landwirtschaftliche Siedlung mit 
grauem Silo, das oberste Haus.

MUSTERHAUS-BESICHTIGUNG 

 27. April von 13:00 - 17:00 Uhr 

und nach Vereinbarung

3256 Seewil (Bern) 
Sunnsite  

Tel 031 8 72 10 22

Schwarzenburgstrasse 751/753 
in Niederscherli 

An idyllischer Lage, nahe Dorfzentrum mit 
Schulen, ÖV und Einkaufsmöglichkeiten 
vermieten wir Ihr neues Zuhause. 
Die Wohnungen sind total saniert und ab 
sofort bezugsbereit. 
Nettomietzinse pro Monat:
3½-Zimmerwohnungen  CHF  1‘190.00 
4½-Zimmerwohnungen  CHF 1‘370.00
Garage à  CHF 110.00
Aussenparkplatz à  CHF 40.00

Kontaktieren Sie uns 031 310 99 77
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Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstrasse 51/53 und am  
Ahornweg 2/4 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'570.- inkl. HK/NK 
 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Personen mit begrenzten Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen haben 
Anspruch auf eine Zusatzverbilligung. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, Lift, Balkon. 
Bushaltestelle direkt vor dem Haus. 
Restaurant in nächster Nähe.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Thunstrasse 64 
3110 Münsingen 
031 311 11 32 

Zu vermieten 

Alphütte im Berner 
Oberland (Kandertal)

Sanft renoviert, 3 Zimmer, 
sep. Küche und WC. Autozufahrt. 
Einmalige Aussicht. Mietpreis und 
Besichtigung nach Absprache.

Tel. 033 676 18 66, Bürozeit 5625513

Möchten Sie eine 
Immobilie verkaufen?

• Kostenlose Marktwe�einschätzung
• Honorar erst fällig bei e�olgreichem Verkauf 
• keine Marketinggebühren
• ein grosses Netzwerk an potenziellen Kaufinteressenten
• langjährige E�ahrung als Familienbetrieb in  

der Immobilienbranche

Ihr Immobilien-Pa�ner in Belp.

Jetzt online Ihre Immobilie bewe�en!

www.jenni-immo.ch

Wir bieten Ihnen

Zu vermieten in Kirchenthurnen per 
1. Juli oder nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung 
in Bauernhaus
im 1. Stock mit Balkon, komfortable 
Kücheneinrichtung, grosse Wohnkü-
che mit Plattenboden, Parkett in ande-
ren Zimmern, Dusche und Badewanne, 
eigene Waschmaschine. Inkl. Autoab-
stellplatz.
Ideal für Einzelperson, NR, keine Haus-
tiere.
Tel. 079 356 38 41 050051J



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N DSeite 8 | 26. April 2019 | Nr. 17

Schwarzenburg
Donnerstag, 25. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch  

Thun
Samstag, 27. April, 10.30 Uhr: Erstkom-
munion,  18 Uhr: Gottesdienst in portu-
giesischer Sprache
Sonntag, 28. April, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst in italienischer Sprache,  11 Uhr: 
Gottesdienst mit Eucharistiefeier
Dienstag, 30. April, 8.30 Uhr: Gottes-
dienst mit Eucharistiefeier 
Donnerstag, 2. Mai, 8.30 Uhr: Gottes-
dienst mit Eucharistiefeier.
www.kath-thun.ch

C h r i s t l i c h e s  Z e n t r u m  T h a l g u t

Christliches Zentrum Thalgut, Säge-
bachweg 5, Wichtrach, www.czt.ch
Sonntag, 28. April, 10 Uhr: Gottesdienst

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Sonntag, 28. April, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst, Regio-Predigtserie
Dienstag, 30. April, 14 Uhr: Senioren-
nachmittag
Weitere Infos: www.egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Sonntag, 28. April 19
09:30: Gebetszeit
10:00: Gottesdienst zu «Unsere Wurzeln 
– Sünde». Fahrdienst: Andreas Marti 031 
731 21 51
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

Uetendorf
Freitag, 26. April, 16 Uhr: Chinderträff
Freitag, 26. April, 19.30 Uhr: Bezirksver-
sammlung
Sonntag, 28. April, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 28. April, 10 Uhr: Gottesdienst; 
Kiamba; Kinderhort
Sonntag, 28. April, 11.15 Uhr: Bezirksver-
sammlung
Dienstag, 30. April,14.30 Uhr: Bibel Aktu-
ell am Nachmittag
Schlatt 
Sonntag, 28. April, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst,  P. Siegfried, div. Kindergruppen.

Schwarzenburg
Sonntag, 28. April, 10.00 Uhr: Zmitts im 
Läbe, Christ in Praxis – ein aktiver Aus-
tausch zur Ermutigung
Dienstag, 30. April, 6.30 Uhr: Frühgebet 
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Samstag, 27. April, 19.30 Uhr: Jugend-
gruppe
Sonntag, 28. April, 10 Uhr: Gottesdienst 
M. Tallinger, im Anschluss Picknick
Montag, 29. April, 9 Uhr: Müttermeeting
Mittwoch, 1. Mai, 20 Uhr: Gebet

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 28. April, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst
Donnerstag, 2. Mai, 14 Uhr: Treffen 50 
Plus

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp / Münsingen. Belp Viehweide 
Sonntag, 28. April, 10 Uhr: Gästegottes-
dienst
Auskunft: 031 819 06 64
Guggisberg, Eigen
Sonntag, 28. April, 13.45 Uhr: Gottes-
dienst
Dienstag, 30. April, 20 Uhr: Bibelbetrach-
tung
Auskunft: Telefon 031 731 23 21

Niedermuhlern
Sonntag, 28. April, 14 Uhr: Gottesdienst
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Sonntag, 28. April 20.00 UhrSinge - Bäte 
- Gloube
Montag, 29. April 20.00 UhrGiti - und Ge-
sangstunde
Mittwoch, 1. Mai 19.00 Uhr Jugend - 
Hauskreis 
20.00 Uhr Hauskreis Mamishaus
Kontakt-Telefon: V. Rudolf 
033 438 28 79 / 078 610 24 93

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Schwarzenburg, Wellenried 8 
Sonntag, 28. April
10:00 Regiogottesdienst «Ich lasse dich 
nicht los, bevor du mich gesegnet hast!» 
(Andreas Weber) (ab 09.45 Lobpreis), 
Abendmahl, MUKI-VAKI-Ecke, Kindergot-
tesdienst (3-6 Jährige) und Abetüürland 
(1.-6. Kl.) parallel zum Gottesdienst.
Büro NLS  031 731 16 24
info@nls-net.ch www.nls-net.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

FORUM
Bienenzüchtervereine  
Riggisberg /Belp / Gürbetal:
Fortbildung mit Fritz Augsburger
Alternative zur Ameisensäurebehandlung, 
Bekämpfung von Schädlingen …
Mittwoch, 1. Mai 2019, um 19.30 Uhr in 
der Aula der Schule Seftigen

049981J

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unterhaltsarbeiten auf der 

Strecke Belp – Uetendorf 

während der Nacht 
 

Montag, 29. April bis Freitag, 3. Mai 2019, 

jeweils von 22.00 bis 06.00 Uhr des 

nächsten Tages. 
 

Die BLS führt auf der Strecke Belp – Uetendorf Unter- 

haltsarbeiten am Gleis durch. Aufgrund des dichten 

Zugverkehrs und Gründen der Sicherheit muss nachts 

gearbeitet werden. Die Züge verkehren planmässig. 
 

Bei diesen Arbeiten wird es zu Lärmemissionen 

kommen. Wir organisieren die Arbeiten so, dass der 

Lärm auf ein Minimum reduziert wird. Wir danken der 

betroffenen Bevölkerung für das Verständnis. 
 

Haben Sie Fragen? 

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr 

für Sie da.  

Telefon 058 327 31 32  

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst  
 

Freundliche Grüsse 

BLS Netz AG 
 

Mit der Einführung der Feuerwehr Regio Belp sowie infolge der bevorstehenden 
Pensionierung des langjährigen Mitarbeiters können wir zwei Stellen besetzen.  
Wir suchen für die 

Feuerwehr und den Zivilschutz
per 1. Januar 2020 und per 1. Juni 2020 

einen Materialwart / Anlagelogistiker m / w, 
jeweils 100 %

Ihre Hauptaufgaben
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören der Unterhalt, die Sauberhaltung und die 
Pflege des gesamten Materials inklusive der Gebäude/Magazine und sämtlicher 
Fahrzeuge der Feuerwehr Regio Belp sowie des Zivilschutzes. Sie beraten das 
Kommando bei Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen. Sie sind in den 
Feuerwehreinsatzdienst eingebunden und rücken im Ereignisfall aus.

Für diese Tätigkeit bringen Sie mit
- Zuverlässige, selbstständige Arbeitsweise
- Einen guten Sinn für Ordnung und Struktur
- Ausgeprägte Sozialkompetenz
- Technische oder mechanische Ausbildung
- Feuerwehrtauglich und aktiver Atemschutzgeräteträger
- Atemschutzgerätewart oder Bereitschaft zur Ausbildung
- Feuerwehrausbildung, mindestens Gfr1 / Efü 1 oder höhere Ausbildung
- Führerschein mindestens C/C1 – 118
- Bereitschaft zum Pikettdienst/Alarmstelle
- Kenntnisse über das Zivilschutzmaterial oder Bereitschaft zur Ausbildung
- Bereitschaft für Aus- und Weiterbildung
- Wohnsitz in einer Vertragsgemeinde der Feuerwehr Regio Belp

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Erfah-
rungen einbringen können. Wenn Sie gerne in einem kleinen flexiblen Team, in einer 
alarmorientierten Blaulicht- und Zivilschutzorganisation mitarbeiten wollen, finden 
Sie bei uns eine herausfordernde Aufgabe.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis am 20. Mai 2019 an die Gemeindeverwaltung 
Belp, Abteilung Präsidiales, Bereich Feuerwehr, Gartenstrasse 2, 3123 Belp, oder 
per E-Mail an info@belp.ch. Details gibt Ihnen Erich Hefermehl, Kommandant Feu-
erwehr Regio Belp, ab 1. Juli 2019, Telefon 079 262 64 00, gerne bekannt.

 

050057J

Im sehr schön gelegenen Giessenbad Belp ist infolge Pensionierung folgende Stelle 
neu zu besetzen:

Badmeister/in mit Betriebsleiterfunktion 90%
Stellenantritt: 1. Januar 2020

Ihre Haupttätigkeiten:
-  Gesamtverantwortung für Betrieb und Personal
-  Überwachung des Badebetriebes als Aufsichtsperson und Gastgeber
-  Betreuung und Bedienung der technischen Anlagen und Einrichtungen
-  Kassendienst
-  Pflege der Grünanlage und der Umgebung
-  Ausführen von Unterhaltsarbeiten ausserhalb der Badesaison
-  Reinigungsarbeiten

Ihr Profil:
-  Brevet Pro Pool SLRG oder Brevet igba Pro (oder Bereitschaft, das Brevet zu 

absolvieren)
-  BLS/AED-Ausweis
-  Positive Lebenseinstellung mit kundenorientiertem Verhalten
-  Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
-  Hohe Einsatzbereitschaft, regelmässiger Spätdienst und Wochenenddienst
-  Zuverlässig, flexibel, eigenverantwortlich und teamfähig
-  Führerausweis Kategorie B

Ihre Arbeitsbedingungen:
-  In dieser Funktion sind Sie direkt dem Leiter Bereich Liegenschaften unterstellt 

und für den gesamten Betrieb in der Bade-, Freizeit- und Sportanlage Giessen-
bad zuständig.

-  Die Badesaison ist jeweils von Anfang Mai bis Mitte September
-  Selbständige, interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
-  Bezug der 5-Zimmer-Dienstwohnung auf der Anlage ist Voraussetzung
-  Zeitgemässe Anstellungsbedingungen gemäss Personalreglement der Gemein-

de Belp

Für weitere Auskünfte steht der Leiter Bereich Liegenschaften, Erich Hönger, gerne 
zur Verfügung, Telefon 031 818 22 35.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis am 10. Mai 2019 
elektronisch an hoenger.erich@belp.ch oder Gemeindeverwaltung Belp, Bereich 
Liegenschaften, Gartenstrasse 2, Postfach 64, 3123 Belp.

048444J

 

Die dedica Genossenschaft ist eine moderne und starke Interessenvertretung 

rung eine

Fachperson Treuhand 80–100% (m/w)

 
 

 5625482

STELLENMARKT 

050030J

Das Restaurant Kreuz Belp braucht
Verstärkung!

Haben Sie Freude am Bedienen von
Gästen und arbeiten gerne im Team?

Servicemitarbeiterin
40-60%

Wir suchen per 1. April oder nach Verein-
barung eine freundliche, teamfähige und

belastbare Kollegin.

Bewerbung nur per Mail an: 
info@kreuz-belp.ch

Zur Verstärkung unseres Teams  
suchen wir per sofort oder nach  
Vereinbarung eine

Servicefachkraft 
60–100% (m/w)
Für weitere Informationen stehen wir 
Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Jägerheimweg 285 | 3123 Belp 
restaurant-jaegerheim.ch 050050J

3123 BELP,  WILLY BRÖNNIMANN,  TEL .  031 819 01 63

Gesucht ab sofort oder nach  
Vereinbarung:

Milchwäger/in
VZV Riggisberg und Umgebung
Ueli Berger, Hasli, 3132 Riggisberg
031 809 32 73

050054J

Wir suchen freundliche

Serviceaushilfe
mit Erfahrung im Tagesbetrieb 
5–7 Std./Tag, 2–3 Tage/Woche
Café Restaurant Bijou, 3662 Seftigen
Corinne Guggisberg, 076 210 17 20
oder Kurzbewerbung mit Foto

050055J
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Fundgrube «Lädeli»
Mo. bis Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
 13.30 – 17.30 Uhr
Samstag  08.00 – 12.00 Uhr Gelterfingen I 031 819 33 32 I www.gasser-recycling.ch

Ihr Partner für Wiederverwertung

Gratis-Annahme von noch brauchbarer Ware. 
In unserem Lädeli finden Sie über tausend Sachen zu 
Schnäppchenpreisen! Ein Besuch lohnt sich bestimmt!

Kaufe Antiquitäten
www.galerie-bader.ch

Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Zinn, Gemälde, 

Art-Deko Möbel, grosse alte Teppiche, chinesische 

Deko-Gegenstände aus Bronze und Elfenbein vom 

19.  Jh., ,alte Waffen (Gewehre, Pistolen, Schwerter), 

Rüstungen vom 15. bis 19. Jh., afrik. Jagdtrophäen, 

Schmuck zum Einschmelzen. Taschenuhren, Arm-

banduhren: Omega, Rolex, Heuer, Enicar, Breitling usw. 

Alles aus der Uhrmacherei sowie sämtliches Zubehör 

und Zifferblätter. 
D. Bader, Tel. 079 769 43 66     info@galerie-bader.ch

20
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Zahn-Prothesen

Seit 15 Jahren

kostenlose

Beratung

Notfalldienst

Tel. wird umgeleitet

Stephan Müller
dipl. Zahntechniker

•preiswert •schnell •kompetent

049766J

Kaufe Gebrauchtwagen
Motorräder, Busse und Lieferwagen.
Gute Barzahlung, gratis Abholung.
Tel. 076 334 16 86 (auch Sa. + So.)
www.occasionen-autoankauf.ch 04

99
59

J
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Gepriesen sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus Christus!  
In seinem großen Erbarmen hat 
er uns durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten ein 
neues Leben geschenkt. Wir sind 
von neuem geboren und haben 
jetzt eine sichere Hoffnung. 
1. Petrus 1,3

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5
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Würdevolle und achtsame Begleitung im Trauerfall

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz  031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburg  031 971 04 33
und Umgebung

www.arche-bestattungen.ch
Schwarzenburg

Anita Neuenschwander
Belp

039395J
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Wir senden Ihnen gerne unverbindlich unsere Broschüre. 

Jürg und Iris Beutler, Bestattungsdienst
freundlich, familiär und kompetent

031 819 88 20
www.beutlerbestattungen.ch

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen
049580J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.
 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00 / 031 819 02 37

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 

Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.

Irgendwann muss 
sich jeder einmal 
verabschieden.                                                             

Das „Wie“ 
bestimmen Sie. 

Rüschegg/Region Gantrisch   031 738 01 08 | Belp   031 819 00 02 
Schwarzenburg   031 731 00 20 | www.bestattungsdienst-zbinden.ch

 La ga heisst nid vergässe,
 aber Abschied nä isch schwär.
 So mängisch si mir zäme gsässe,
 jitz blibt dys Plätzli läär.

Wir danken herzlich
für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von

Ernst Krebs-Zbinden
erfahren durften.

Besonderen Dank:
– Herrn Pfarrer Michel Wuillemin für seine tröstenden Abschiedsworte
– dem Organisten für sein einfühlsames Orgelspiel

–  für die schönen Blumen, Karten und die grosszügigen Spenden für späteren 
Grabschmuck

– allen, die Ernst auf seinem letzten Weg begleitet haben

Brünnacker, im April 2019 Die Trauerfamilien

 

TRAUERANZEIGEN
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Schwarzen-
     burgerland

Electrolux, AEG
Walter Loosli 

3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
80.– pro Stunde

116S

Restaurant
CAFE BOURG

Sonntag, 12. Mai 2019

031 734 35 35 / info@pbsl.ch 
031 734 35 35 / info@pbsl.ch 

Sonntag, 12. Mai 2019

27. und 28. April 2019, 10 Uhr bis 18 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GUGGISBERG-TOURISMUS.ch
Verkehrsverein Guggisberg (Finanzen/

Kurtaxen – Sekretariat) Ilse Götschmann, 

Schluchtli 215, 3153 Rüschegg-Gambach

Tel. 031 738 00 31 / ilseg@bluewin.ch 

Bank Gantrisch: Ibannr. CH62 0851 8020 9840 5912 6 

E I N L A D U N G
zur Hauptversammlung 2019
Montag, 06. Mai 2019 um 20.15 Uhr
In Restaurant Sternen, Guggisberg

Traktanden :
1. Protokoll der HV 2018

2. Jahresbericht 2018/19

3.  Jahresrechnung 2018/19 Genehmigung 

Mitgliederbeitrag 

4. Tätigkeitsprogramm

18. Mai 2019: Hörnli-Fescht, 10 Jähriges 

Jubiläum Guggershörnli-Verein 

1. August 2019

Überarbeitung Kurtaxen

5. Budget 2019/20

6. Wahlen/Wiederwahlen

7. Verschiedenes

• Kunst in Guggisberg

• Projekt Vrenelidorf

Der Vorstand freut sich auf Ihr zahlreiches 

Erscheinen und dankt für das Interesse.

Sonntag, 28. April 2019, um 19.30 Uhr
im Hotel Senslerhof in St. Antoni

20 Quines à  Fr. 40.– bar

20 Doubles Quines à  Fr. 60.– bar

20 Cartons à Fr. 100.– 50.– bar/50.– Gutschein

Es wird um Gutscheine und Bargeld gespielt.

 Abonnement Fr. 10.– (Einwegabos)
 6er-Bogen Fr. 55.–

 Zusatzkarten Fr. 3.– für 5 Serien

 Überraschungsgang Fr.  2.–

Kartenverkauf ab 18.30 Uhr

Freundlich laden ein

Samariterverein St. Antoni  
und der Wirt Hector Gomez

Mit Überraschungsgang am Schluss
(50 % Auszahlung der Einnahmen in bar)

Samariter-Lotto

Grosses Gartenfest
mit Mittagessen
Wo: Lanzenhäusern

 Turnhalle Steinenbrünnen

Wann: Sonntag, 28. April 19 ab 10.00 Uhr 

Was: Gartenfest mit Zwirbele

 Gratis-Apéro 10.00 - 11.00 Uhr

 Mittagessen

Musik: Vorträge vom Kinderchörli 

 Schwarzenburgerland

 und dem JDQ Steinenbrünnen

Grasmähen mit 8.5m Arbeitsbreite

Grastransporte mit Kurzschnittladewagen
für Flachsilo oder Trocknungsanlage

Tel. 031 731 32 25   staudenmann-lohnunternhemung.ch

 

Fischwochen im Löwen
Bis 18. Mai Fisch aus nah und fern
mal klassisch, mal etwas Neues.
Lassen Sie sich überraschen.

Muttertag am 12. Mai
Verwöhnen Sie Ihre Liebsten
mit einem feinen Essen im Löwen.                                                       

einen Geburtstag oder sonst ein Fest
bei sich zu Hause.

Möchten Sie aber nicht selber
in der Küche stehen?

- Wir haben die Lösung -

Abholservice vom Löwen
Verlangen sie unsere Unterlagen

Wir beraten Sie gerne

Tel: 031/ 735 51 54          
E-Mail: aebischer.loewen@bluewin.ch
www.loewen-riffenmatt.ch

Freitag, 26. April 19
19:30 Uhr: Sen. 40+ – SC Holligen 94

Samstag, 27. April 19
10.30 Uhr Jun Eb Turnier

13:00 Uhr: Jun. Dc – FC Muri-Gümligen
15:15 Uhr: Jun. Da – SC Thörishaus

Sonntag, 28. April 19
10:15 Uhr: 3. Liga – FC Breitenrain–
12:30 Uhr: Jun. A – FC Courtételle

Alle Matchbesucher werden
an diesem Sonntag 

ab 11.00 Uhr vom 100er Club
zum «Apero» eingeladen

Wislisau

Samstag, 27. April 19
12:30 Uhr: Jun. Db – SC  Wohlensee

14:45 Uhr:  Jun. C – FC Bützberg/Aarw.

Sportanlage 
Pöschen

Meisterschaft

Kirche Guggisberg
Sonntag, 28. April, 15 Uhr

Konzert
Kirchenchor Guggisberg

«Trio Pastorela», dazu

Julia Fankhauser Oboe

Johannes Fankhauser, Orgel

Jürg Werren, Perkussion

Leitung: Peter Werren

Missa Brevis von Jacob de Haan

und weitere Werke nach Ansage

Eintritt frei / Kollekte

Jetzt Probe fahren.
Auf jede Art besonders: Der neue T-Cross begeistert mit einzigartigem Crossover-Design, zahlreichen Ge-
staltungsmöglichkeiten und enormer Wandlungsfähigkeit – unter anderem dank umklappbarem Beifah-
rersitz und verschiebbarer Rücksitzbank. LED-Tagfahrlicht und Halogenscheinwerfer sorgen für einen ein-
drucksvollen Auftritt. Und das Beste: Den kleinen SUV von Volkswagen können Sie jetzt selbst bei einer 
Probefahrt erleben. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Der neue T-Cross.

Garage Corpataux AG
Thunstrasse 35, 3150 Schwarzenburg
Tel. 031 731 13 23, www.garagecorpataux.ch

Vermisst 
wird seit Samstag, 20. April eine 

gelb-weisse Katze. 
Region Rüschegg Hirschhorn

Tel. 079 136 13 41   Besten Dank

JA
zum 
Waffen- 
recht

«Schengen bringt uns Sicherheit. 
Bei der Weiterentwicklung haben 
wir das Maximum herausgeholt.»

Christian Wasserfallen,  
Nationalrat, FDP

waffenrecht-schengen-ja.ch
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049635J

Tag der offenen Tür
Freitag, 3. Mai 2019, 10 bis 20 Uhr 
Samstag, 4. Mai 2019, 10 bis 17 Uhr

Aktion: Occasion-Sonnenstoren

Zelgstrasse 85
3661 Uetendorf
storentechnik@bluewin.ch
www.storentechnik-hadorn.ch

Telefon 033 345 37 87
Fax      033 345 37 81
Natel    079 632 97 24

1998
seit

Ha
do

rn

Storentechnik AG

Zelgstrasse 85
3661 Uetendorf
storentechnik@bluewin.ch
www.storentechnik-hadorn.ch

Telefon 033 345 37 87
Fax 033 345 37 81
Natel 079 632 97 24

Spezialanfertigungen

Rep. aller Art, Lamellenstoren

Rollladen, Sonnenstoren

Wintergartenbeschattungen

 -MARKT ZOLLBRÜCK

 -MARKT ZOLLBRÜCK
Freitag 8.00 – 21.30 durchgehend / Samstag 8.00 – 17.00 durchgehend

Der Jakob-Markt
feiert am 26. + 27. April 2019 seinen

44. Geburtstag

10% Rabatt
auf alle Textilien, Wolle, Stoffe, Aktionen, Lebensmittel, 

Schuhprodukte, Kosmetik, Gartenartikel usw.
(ausgenommen Zeitschriften, Spirituosen, Raucherwaren, Reparaturen + Depot)

44
Jahre

Liebe Kinder!
Am Freitag und Samstag

erhält ihr GRATIS einen bunten Luftballon!

Rabatte sind nicht kumulierbar

Am Extrastand 

gluschtige Grillbratwürste
und 
Hot-Dogs Freitag, 11.00–21.00 Uhr, Samstag 10.00–17.00 Uhr

dazu GRATIS ein Getränk!
Fleisch+Wurstwaren

Im Zelt verwöhnt Sie der Frauenverein Rüderswil 
mit selbst gebackenen Waffeln und Kaffee.

Das Einkaufs- und „Schuehparadies” im Emmental

in der Fundgrube

50% Rabatt 
restliches Sortiment 

10% Rabatt

Rössli-S
piel

jede F
ahrt G

RATIS

Tanzstudio Wirbelwind
Meriedweg 11  3172 Niederwangen

Linedance-Anfängerkurs
für ü55 und Senioren/innen

Ab Di. 14. Mai 2019  09.45 – 10.45 Uhr

Linedance-Anfängerkurs
Ab Mi. 15. Mai 2019  20.00 – 21.30 Uhr

info@linedance-wirbelwind.ch
oder Tel. 079 333 72 80   M.Koch

Rüschegg: Trachtengruppe

Gartenfest
5. Mai 2019 im Mehrzweckgebäude 
Pfadern, Rüschegg Heubach, ab 11 
Uhr. Mit Blumengängen, Lebkuchen/
Tübeli. Auftritt Kindertanzgruppe und 
Trachtengruppe, Festwirtschaft.
Die Trachtengruppe freut sich auf Ihren 
Besuch!
Trachtengruppe Rüschegg 050049J

049988J

0

050041J

Bezahle für

Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH

3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16

0
2
0
3
3
9
J

«Dank fairen Unternehmenssteuern 
werden Jobs und Lehrstellen geschaffen 
und dank der AHV-Finanzierung unsere 
Renten gesichert. Das hilft Jung und Alt.»

Daniel Arn, 
CEO Christen AG, 
Grossrat FDP

DANIEL
SAGT
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Neueröffnung 
Pizzeria l’Olivo

Eröffnungsapéro:
Samstag, 27. April, 17.00 – 19.00 Uhr

Aktion 27. April bis 27. Mai
Zur Neueröffnung bieten wir Pizza und 

Pasta am Mittag für 10 Franken zum 
Abholen und Essen bei uns an

Neue Öffnungszeiten:
Montag: Ruhetag

Dienstag – Samstag:
10.30 – 14.00 Uhr und 17.00 – 22.00 Uhr

Sonntag: 11.00 – 22.00 Uhr

Wir freuen uns, 
Sie mit unserem köstlichen Essen 

zu begeistern!

Pizzeria l’Olivo 
Bernstrasse 20 – 3125 Toffen

031 812 22 41 – pizzerialolivo@hotmail.com

Einladung zur Mitglieder-
versammlung des Vereins  
SPITEX Gantrisch
Donnerstag, 9. Mai 2019, 19.30 Uhr
im Café Längenberg im Spital Riggisberg
Einladung für alle Mitglieder und interessierten Einwohnerin-
nen und Einwohner der Gemeinden: Kaufdorf, Kirchenthur-
nen, Lohnstorf, Mühlethurnen, Niedermuhlern, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rümligen und Wald
Traktanden:
1.  Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16. Mai 2018
2.  Genehmigung Geschäftsbericht 2018
3.  Genehmigung Jahresrechnung 2018 und Bericht der  

Revisionsstelle, Erteilung der Entlastung an den Vorstand
4.  Festlegung der Mitgliederbeiträge 2019
5.  Anträge von Mitgliedern
6.  Verschiedenes
«Spitex-Alltag»
Anschliessend nehmen Mitarbeitende der SPITEX Gantrisch 
Sie mit in ihren spannenden Alltag. Lassen Sie sich über-
raschen und tauschen Sie sich beim anschliessenden Apéro 
aus.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16. Mai 2018 
und der Geschäftsbericht 2018 können auf Wunsch bei der 
SPITEX Gantrisch, Längenbergstr. 30, 3132 Riggisberg, Tel. 
031 808 80 10, E-Mail: info@spitex-gantrisch.ch, bestellt oder 
unter www.spitex-gantrisch.ch eingesehen werden.
Der Vorstand

050009J

 

Kirche aktuell
Trauercafé

Trauer hat heilende Kraft!
In einem geschützten Rahmen bietet sich die 
Gelegenheit, über Trauer zu sprechen oder auch 
nur zuzuhören.
Das Team «Trauercafé» heisst Sie herzlich  
willkommen. Auskunft: 031 819 65 61. 
Keine Anmeldung erforderlich!  
Weitere Daten: 25. Juni, 17. September und  
3. Dezember 2019.

Körper-Geist-Seele

Endlich leben – wozu uns Grenzen 
herausfordern
Das Pensionsalter schenkt Freiraum für Neues, 
bringt aber auch Begrenzungen mit sich. Wie  
können wir damit umgehen und daran wachsen?
Anschliessend sind alle zum Zvieri geladen.
Anmeldung Fahrdienst: Von Belp nach Toffen, 
Andrea Luyten, 031 819 44 14.

050043J

Dienstag, 30. April,
von 16 bis 17.30 Uhr
Alts Schuelhuus
Dorfstrasse 36, Belp

Mittwoch, 1. Mai,
14.15 bis 16.45 Uhr
Kirchliches Zentrum
Toffen

Wir sind da!

Reformierte Kirche Belp-Belpberg-Toffen

05
00

53
J

 
 

mit 

  
in der Oechtlenhalle Riggisberg 

 
 

 
 
 
 
ab 11:00 Uhr Mittagessen 
anschliessend Gartenfest 
 
 

Anmeldung für Mittagessen 
bis 3. Mai 2019 unter   
Tel. 031 809 16  87 

Männerchor Helgisried

GARTENFEST 

Sonntag, 5. Mai 2019 

Menü 

*** 

Salat 

Kotelette-Braten 

Gratin 

Gemüse 

*** 

Fr. 20.00 

„D’altro canto”          Folk-Singer-Songwriter aus Sizilien
mit Claudia Sala, Sorelle Prestigiacomo und Gianluca Calivà 
Freitag, 26.04.2019 20:30 Uhr 25.-
Philipp Fankhauser  Blues
„Unplugged“ special guest Flo Bauer
Samstag, 27.04.2019 20:30 Uhr AUSVERKAUFT
Ursula Hotz (CH) und  Country, Americana
Brent Moyer (USA) Nashville meets Gürbetal
Freitag, 03.05.2019 20:30 Uhr 32.-

Tickets unter www.altimoschti.ch Mühlethurnen

5. Berner Blues- und Rockabend Blues / R’n’R
mit Mario Capitanio & Friends
Samstag, 04.05.2019 20:30 Uhr 33.-

Grosse Auswahl 

an Vorhang- und 

Möbelstoffen

Thuns Vorhangparadies
Neuanfertigung, Abänderungen, Reinigen der Vorhänge.
1. Heimberatung gratis. Stoffverkauf mit Gratiszuschnitt.

 
 

 
 . .m.

STOLLER  Innendekorationen AG
Stockhornstrasse 8+12, 3600 Thun 

 

050033J

Lassen Sie Ihre Venen-
gesundheit von einer Ärztin
prüfen. Zusätzlich beraten
wir Sie unverbindlich 
und kostenlos zum Thema
Kompressionsstrümpfe. 

Reservieren Sie sich 
Ihren persönlichen 
Termin unter
031 388 89 89. 

ORTHO-TEAM AG

info@ortho-team.ch

Schwere Beine?
Besuchen Sie uns am 
Venen-Beratungstag:

Montag, 6. Mai 2019

www.ortho-team.ch
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26./27. und 28. April 2019 
Garten Center Tage 

 

Super Geranien Aktion Fr. 2.95 
Nur solange Vorrat. Keine Reservation. 

 

Gratis Einpflanzen der bei uns gekauften 
Pflanzen inkl. Erde 

 

10% auf alle Boutique-Artikel inkl. Tischli, Stühle 
und Bänkli 

 
 

- Tomaten und Naschgemüse Degustation. 
 

- Eine bunte Palette an saisonalen Pflanzen  
 

- Ein vielfältiges Angebot an Stauden und 
Sträuchern.  

 

- Samstag und Sonntag sorgen die Sportschützen 
Wahlendorf für Ihr körperliches Wohl. 

 

- Am Sonntag verzaubert Sie der Clown und 
Zauberologe Eugene Bonjour. 

 
Bei uns ist was los! 

Nicht verpassen und vorbeikommen!!!  
 Staatsstrasse 181, 3049 Säriswil 

Tel: 031 828 84 84 / www.gartencentersaeriswil.ch 
MO - FR    08.00  18.30 Uhr    SA 08.00  17.00 Uhr 

Sonntag 10.00  17.00 Uhr 

Ueli Studer
Alt Grossrat SVP

JA zur Vorlage 
des Grossen Rates. 
Der «Volksvorschlag» 
ist teuer, völlig überrissen 
und ungerecht. 
So geht es sicher nicht.

Abstimmung 19. Mai 2019
www.aenderung-sozialhilfe.ch

Gegen Kinderarmut
Das grösste Sozialhilferisiko haben vierjährige Kinder. 
Gegen diese Kinderarmut helfen Kürzungen beim Grundbe-
darf nicht. Im Gegenteil: Sie verschärfen die Armut. Geben Sie 
den 32% Kindern in der Sozialhilfe eine Zukunft. Deshalb am 
19. Mai NEIN zur SHG-Revision und JA zum Volksvorschlag. 
Weitere Informationen unter www.fairesozialhilfe.ch.  

050046J
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